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Erſter Anhang .

R ‚

über

0 das Nationaleinkommen , den Handel , das Geld⸗

weſen , und den Finanzhaushalt von Großbritannien
und Irland .

Anhang 1.





der Ackerbau ) .
die Bergwerke

und Irland . ⸗

— —

Eriquben hat das in Großbritannien und

entſtehende Eigenthum auf 430 Millionen geſchaͤtzt.

Nach ſeinen Annahmen geben hievon :

* ·

9,000 , 00 .

* ) Nämlich :

Koͤrnerfrüchte J3,734,291 .
andere Felderzeugniſſe . . 119,323,626 .
Gartengewächſe , Samereyen , Baum⸗

ſchulen und Obſtgarten 2,950,000 .
Wellee 5,159,707 .
Hopfen „ „ 1500,000 ,
Hanf und Flach ! ! ñ 4,500,000 .
Afchenſaſfß 50,060 .
Riſtt 1,000,000.
Butter , Küſte 5,000,000 .
Arbeit bey der Viehzucht ꝛc. . 1,600,000 .
Wülihejß ; ßß 2,000,000 .

ieeeeeeeeeeee

Erſter Abſchnitt .

Nationaleinkommen von Großbritannien

216,817,624 .

Irland jaͤhrlich

210,817,b24 .



Uebertrag 225,8 17,624 .
die Manufacturen , nach Abzug der einheimi⸗

ſchen und fremden rohen Stoffe ii ,

der inlaͤndiſche Handetu 31/500,000 .

der fremde Handel . . 456373 . 748 .

er Kuͤſtenhand1u2jul ꝛziſdodoog

die Fiſcherer . Vöo! 2,100/000 .

Dieſen Summen hat Colquhoun noch die

Gewinnſte der Banken mit3 ) 500,000 .

und das auswaͤrtige Einkommen mitt 5000,00 .

beygeſchlagen , das brittiſche Unterthanen vor⸗

zuͤglich von ihren Beſitzungen in den Colonien

beziehen , und deſſen Ueberſchuͤſfe im Mutter⸗

lande zuſammenfließen .
Summe 430,521,372 .

In der Zeit , wo dieſer Schriftſteller ſeine Berechnun⸗

gen aufſtellte , hatte das brittiſche Geld bekanntlich eine De⸗

preciation erlitten .

Es iſt ſchwer , die Groͤße derſelben zu beſtimmen .

* ) Darunter :

1. Baumwollene Waaren nach Abzug von b Mill .

für das rohe Materiall 23,000,000 .
2. Wollenwaaren nach Abzug von 8

Mill . für rohes Materiall 18,000,000 .

3 Leder eben ſj 12,000,000 .
C . . . 10,000,000 .

5. Metall , und Meſſerſchmiedwaaren . 6,500,000 .

ieeeeeeeeeeeee
69,500,000 .

Dieſe fünf Hauptzweige machen daher beynahe
zwey Drittheile des Ganzen aus .



Bis zum Jahre 1811 hatte ſie , nach den Papierprei⸗
ſen der edlen Metalle gerechnet , 14 bis 15 Procent nicht
uͤberſchritten.

Spaͤter betrug ſie mehr , und zeitweiſe ſelbſt 27 Pro⸗
eent . Der Wechſelcurs auf dem Continent fiel um 30 Pro⸗
cent unter Pari , und der Papierpreis des Goldes zeigte in
den Jahren 1812 und 1813 eine Depreciation von 23 bis

273 Procent an .

Colquhoun hat nun zwar nach Durchſchnitten gerechnet ,
aber der Umſtand , daß er gerade zur Zeit der ſtaͤrkſten De⸗

preciation ſchrieb , mag nicht ohne Einfluß auf ſeine Schaͤt⸗
zungen geblieben ſeyn.

Wenn wir die Angaben dieſes Autors um 20 Procent

herabſetzen , ſo wird der Wirkung der Bankreſtriction , und
der Ueberfuͤllung des Geldmarktes mit engliſchen Banknoten

gebuͤhrende Rechnung getragen ſeyn.

Darnach bleiben :

1. als Ertrag des Ackerbaues und der innern und

Kuͤſten⸗Fiſcherey 175,13 4,099 Pfo . Sterling ;
2. als Werth der Erzeugniſſe der Bergwerke und der

Manufacturen , nach Abzug der rohen einheimiſchen und frem⸗

den Stoffe , 98,584,000 Pfo . Sterling .
Man ſieht , daß ſich das Einkommen , welches das Re⸗

ſultat der Arbeit und der Kapitalien der induſtriellen Claſſe iſt ,

ſich zum Einkommen vom Ackerbau , wie 100 : 177 verhaͤlt .

Nichts iſt ſchwieriger , als den Werth der commer⸗

ciellen Production eines Landes zu berechnen . Auch fehlt

es den Angaben Colquhoun ' s an einer ſichern Grundlage . Man

laͤuft bey ſolchen Berechnungen vorzuͤglich Gefahr , den naͤmli⸗

chen Werth zwey Mal in Anrechnung zu bringen . Denn ge⸗

woͤhnlich werden Marktpreiſe , oder Mittelpreiſe angenommen,
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welche den Werth der commerciellen Production ſchon in ſich

begreifen .

Wenn man Colquhoun' s Angaben , nur wegen der fruͤ⸗

hern Herabwuͤrdigung des engliſchen Geldes , um 20 Procent

reducirt , ſo bleiben

3. fuͤr den innern Handel , wozu man die Kuͤſten⸗

ſchifffahrt , und die Gewinnſte der Banken rechnen kann , noch

29,600,00⁰ Pfund Sterling , und

4. für die Gewinnſte vom aus waͤrtigen Handel

und von eingebrachtem Vermoͤgen noch 41,098,998 Pfund

Sterling .

Das geſammte Einkommen wuͤrde ſich darnach auf 344

Millionen belaufen , und das vom Ackerbau herruͤhrende zu dem

Einkommen vom Handel und der Induſtrie ſich wie 103 : 100

verhalten .

Unter jenem Einkommen ſind 3,500,00 Pfund Ster⸗

ling , oder nach Abzug von 20 Procent 2,800,000 Pfund

Sterling Bankgewinnſte begriffen , die ſich nach Herſtellung der

Baarzahlung bedeutend vermindern werden .

Wollte man die brittiſche Einkommenstaxe als Grundlage

ber Berechnung annehmen , ſo wuͤrde man ein geringeres Re⸗

ſultat erhalten . Wir haben in einer Schrift : Bemerkungen

uͤber England ꝛc. , verſucht , die Reſultate der Einkommenstaxe ,

und die ſpeciellen Angaben Colquhoun ' s zu combiniren , und das

geſammte brittiſche Nationaleinkommen darnach auf 300 Mil⸗

lionen angenommen .

Leicht begreiflich , muß eine Berechnung , deren eine Grund⸗

lage , die Einkommenstare , durch das Beſtreben der Steuer⸗

pflichtigen ſich der Tare zu entziehen , in einem , keiner ſichern

.
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Abſchaͤtzung faͤhigen, Grade verfaͤlſcht iſt , ein niedrigeres Re⸗

ſultat geben . “ )

Uebrigens hat jene Taxe in dem letzten Jahre , wo ſie

beſtand , einen hoͤhern Ertrag gewaͤhrt, als dort angenom⸗

men wurde , und man darf daher , da die eine Baſis der Be⸗

rechnung ſich erhoͤht, auch das Reſultat um mehrere Procente

vermehren . Manche Anſaͤtze Colquhoun ' s , insbeſondere die fuͤr

den jaͤhrlichen Erwachs an Koͤrnerfruͤchten, die er nach einer

bloſen Schaͤtzung der Conſumtion , unter Beruͤckſichtigung der

Ein⸗ und Ausfuhr berechnet hat , moͤgen auch uͤberſpannt ſeyn.

Um ungefaͤhr zu ermeſſen , in welchem Verhaͤltniſſe die

Kapital⸗ und Landrenten zum ganzen Nationaleinkommen ſte⸗

hen , iſt es nicht unintereſſant , folgende Darſtellung zu betrach⸗

ten , die Colquhoun uͤber das productive Privateigen⸗

thum von Großbritannien und Irland gegeben hat⸗

England u. Wales. Schottland . Irland .

1. Laͤndereien 750,400,000 150/080,/000 300,160, 00

2. Zehnten der

Layenſchaft , die bey

England nicht unter

dem Anſchlag der Laͤn⸗

dereien begriffen iſt. 80,000 , 000

3. Landwirthſchaft⸗

liche Vorräthe u. Ge⸗

raͤthſchaſten . . 30,o00 , 0 5/0ͥοẽEjjj,L 10 % ο,οο

4. Thiere . . 113,000 % 20,00 %ÿ 0 50,00,ο

5. Gebaͤude . 300,o0 % οο 30, oo07οͤũ⁰ο 7ονοναοοοο

6. Bergwerke und

Mineralien . . 568,000,ũ/ẽ , 5,00⁰0 % 2,000 , oo0

* ) Man ſehe meine Schrift : Bemerkungen über England ,

Seite 38 .



England u. Wales . Schottland⸗ Irland .

Uebertrag 1341,400,000 210,80,000 432 , 160,000
7 . Fiſchertien 3000õõẽfLjt : 3,500, % 3,500 /

8. Kanaͤle , Weg⸗

gelder u. Bauholz 45,000,0j0 a,oο⁰οõfẽ , 2,000 , 00
9. Vorräthe an

Manufacturgütern

in verſchiedenem Zu⸗

ſtande der Verarbei⸗

tunngg 100,000,0 16. 000% 00 24,000⁰

10 . Fleunde Han⸗

delswaaren 33/000 %j ( 4,00 %jõ,fẽ9 3/00,οοE —

11 . Schifffahrt . 20,000 , 4,00⁰0 3,00 .

England u. Wales 1543 400 . 000 230/580,00 467. 660, 00⁰
Scholtland 239,580

Irland 4067½660700⁰0

Summe 2250 640 %j00 Pid . St .

Dieſe Summe fäͤllt auf 1800 Willionen Pfund Sterling

herab , wenn man die in einem deprecitten Gelde gemachte

Abſchätzung um 20 Ptocent reducitt .

Von dem Werthe des unproductiven Eigenthums

gibt derſelbe Schriftſteller folgendg Darſtellung .

England U. Walles . Schottland . Irland⸗

1. Unbebaute Lände⸗

reien , Wege und Ge⸗

waͤſſer 32,500,000 16,500,000 33,/000 , 0⁰⁰
2. Hausgeräthſchaf⸗

ten130/000 % 00 15/000 %00 40 % 00 %

3 . Kltidung . 16,000,00 /500 %ο 3. 00 , 0⁰0⁰



England u. Wales . Schottland . Irland .
Uebertrag 228,500,000 33, 100,000 76/200 , 00

4. Silbergeſchirr ,

Juwelen , und andrer

Schmuck in Wohnhaͤu⸗
ſern . 34,000,000 3,400,000 6 , S00,⁰0⁰

5. Baares Geld , in

Circulation und aufge⸗
hauftt 9,00οοο 2, oονοοεοο ⁰d4,000οο

England u. Wales 27 1,500 %0 38,5000 877ονοõ
Schottland . . . 38,500,000

Jfadd 8770οοοꝓοο

Summe 397/00,000 Pf . St .

Das Staatseigenthum ward von Colquhoun geſchaͤtzt

1. an oͤffentlichen Gebaͤuden , Palaͤſten , Hoſpi⸗
taͤlern, Bruͤcken , Kirchen 27,000,00⁰

2. Zeughaͤuſer , Feſtungen und Schloͤſſer mit dazu

gehöriger Artillerie und Vorraͤthen . . 17,000,000
3. r Schiffswerften und Baumaterialien . . 10,000,000

Köiegsſchiffefef . 25/00οοο
5. Land⸗und Seeartillerie , nnd andere oͤffentliche

Wurtiihe ee

3

Summe 809,000,0⁰

Wenn man die Rente des geſammten productiven

Kapitalvermoͤgens zu 4 Procent annimmt , ſo findet man , daß

der Antheil , welcher , an dem Werthe des jaͤhrlich geſchaffenen
Eigenthums , der Arbeit des Volkes zukoͤmmt, 79 bis 80 Pro⸗

cent des ganzen Einkommens der Nation ausmacht .



Z3weyter Abſchnitt .

Ausfuhr⸗ und Einfuhrhand el .

—ů —

Der Ausfuhrhandel von Großbritannien zerfaͤllt in zwey große

Zweige . Die eigentliche Ausfuhr begreift alle in England er⸗

zeugte , oder verarbeitete Producte . Fremde Waaren und die

Erzeugniſſe der Colonien bilden den Gegenſtand eines betraͤcht⸗

lichen Zwiſchenhandels ; indem dieſelben nach Großbrittannien

gebracht , in den oͤffentlichen Magazinen der großen Seeſtaͤdte

niedergelegt , und von da nach allen Gegenden der Welt ver⸗

ſendet werden .

Nachſtehende Darſtellung gibt eine Ueberſicht der Ausfuhr

Großbritanniens von 1792 bis 1816 nach officiellen Bekannt⸗

machungen .

Fremde Geſammtwerth

Engliſche Producte⸗ und der

Colonialwaaren . Ausfuhr .

1792 18,336,851 6,120,908 24/466,849

1793 13,802/268 5,784/417 19,676,685

1704 16,725,402 8, . 380,0433 25,111,445

1795 106,338/½13 8,509/126 24/847/339
10,50222⁰ 8,923,848 258,4b/068
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Fremde Geſammtwerth
Engliſche Producte . und der

Colonialwaaren . Ausfuhr .
1797 16903,103 9 412,610 26,315,713
17908 19,72,503 10,617,26 30,89/720

1700 24,084,213 9,556,144 33,640,357
180⁰ 24,304,283 13/814/837 38,1 19,120
1861 25,699 89 12,087,047 37,786,856
1802 26,993,129 14 418 . 837 41,411,966
1803 22,52,7 9,316,438 31,568,465

18069 23,935/793 10,515,574 31,457½367
185 2504,3375 0,95 %508 34,954 . 845

1806 27,40 % 9,124½½ 36,527,184
1807 25/177,4Ä22 9,½395,149 34 . 566,571

6 1808 26,691,962 7,862,306 34 . 554½/67

180 35,804,132 135,18½68 50/986,900

0 1810 34 923,575 10 %,46,284 45,869,880

1811 24,137,734 8,277 . 937 332,409,671
1812 31,244,723 11,998,440 43,243,172

1813 unbekannt , da die Zollregiſter verbrannt ſind.

18149 36,092,167 20/409,47 56,/591,514

1815 44/053,455 16,030,4309 60,983 . 804

0
1816 36,714,534 14,545/933 51,260,46 ?

1 Im Durchſchnitt betrug alſo die Ausfuhr jäͤhrlich

„bes 17% 1628,173 6½760,8 % 25,051,03

1. 16160 8 . 58 . 366 2732560 bbargs5 .
9

Die Zollpreiſe beruhen auf ſehr niedrigen Anſaͤtzen . Man
6

pflegt dieſelben daher , um den wahten Werth der Waaren

7 auszudruͤcken , bedeutend zu erhoͤhen .
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Unter obigen Summen iſt der Werth der iriſchen Aus⸗

fuhr nicht begriffen , die ungefaͤhr 5 des brittiſchen Handels

betraͤgt .

Nach Colquhoun betrug die iriſche und brittiſche Ausfuhr

nach dem wahren Werthe berechnet :

Im Jahre Ausfuhr Einfuhr

18 10 77,392,056 80,232,7 67

14811 58,582,012 60,013,241

1812 73,725,602 60,424,87 6

Nach einem Durchſchnitt dieſer Jahre belief ſich alſo die

Ausfuhr auf 69,899,890

und die Einfuhr auf 66,890,294
iieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

beyde zuſammen 136,790,084 Pf . St .

Die ſtaͤrkſten Ausfuhren fanden in den Jahren 1815

und 1818 ſtatt .



S1

Dritter Abſchnitt .

Banken . Circulationsmittel .

1.

Bankfonds .

I. Die engliſche Bank iſt eine Corporation , die

durch ein Privilegium ihre Verfaſſung erhalten hat , und deren

Verwaltung von der vollziehenden Gewalt unabhaͤngig iſt .
Sie beſtehet ſeit dem Jahre 1694 . Der urſpruͤngliche

Stock betrug 1,200,000 Pfund , die ſie damals der Regie⸗

rung zu 8 Procent darlieh . Dieſe Anlehen vermehrten ſich bis

zum Jahr 1816 allmaͤlig bis zur Summe von 11,642,800
Pf . St . und in ohngefaͤhr gleichem Verhaͤltniſſe , nemlich bis

auf 11,642,400 Pf . St . wurde auch das Bankkapital er⸗

hoͤhet. Die Zinſen , welche die Regierung zahlte , wurden nach

und nach bis auf drey Procent reducirt .

Im Jahr 1816 traf die Regierung mit der Bank eine

neue Uebereinkunft , wornach ſie ein weiteres Anlehen von 3
Millionen und andere Vortheile durch Vorſchuͤſſe auf Schatz⸗

cammerſcheine erhielt . Dafuͤr ward der Bank die Erlaubniß
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gegeben , ihr Capital um & alſo auf 14,/553,000 durch un⸗

getheilte Gewinuſte zu vermehren .

Oas Vermoͤgen der engliſchen Bank , das ohngefaͤhr un⸗

ter 25,000 Eigenthuͤmer vertheilt iſt , ward von Colquhoun

auf 25 Millionen Pfund Sterling geſchaͤtzt. Neuerdings wurde

daſſelbe auf ohngefähr 20 Millionen angegeben .

2. In Schottland beſtehen drey privilegirte Banken ,

deren Capital jener Schriftſteller zu 32 Millionen Pfund Ster⸗

ling angibt .

3. Irland hat eine privilegitte Nationalbank , deren

Eigenthum auf 2 Millionen berechnet wird .

Auſſerdem beſtehen in den 3 Reichen noch viele Privat⸗

banken .

2.

Geld⸗ und Notenumlauf vor dem Jahre 1797 .

Bis zum Jahre 1797 waren die Banken verbunden ,

ihre Noten auf Verlangen gegen Guineen einzulöͤſen.
1. Die engliſche Bank gab damals keine Note untet

5 Pfund Sterling aus .

Wit der Regierung ſtand ſie im ſtaͤrkſten Geldverkehr .

Aber auch die großen kaufmaͤnniſchen Zahlungen wurden in der

Hauptſtadt beynahe ausſchließlich in ihren Noten berichtiget .

Sie hatte im Durchſchnitte an erlaſſenen Noten im Um⸗

laufe :
Vorſchüße an die Regierung

1790 10,217,360 7. 908,/008 Pf . St .

1791 11,699,/140 5,603,978

1792 11,349/810 9,839,338

1793 11,451/130 0,/066,698

1704 10,963,380 8,786/5 14



fel.
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Vorſchüſſe an die Regierung .

1705 13,539160 14,114,230

1796 11,030 , 110 11,718,730

Die in der zweyten Columne angezeigten Vorſchuͤſſe
wurden fuͤr den laufenden Dienſt der Finanzen gemacht und

ſind von der feſten Schuld der Regierung an die Bank zu

unterſcheiden .

Der Betrag der Summen , die ſie discontirte , ward vor

der Reſtriction nicht hoͤher als zu 3 Millionen Pfund ange⸗

nommen , da die Discontgeſchaͤfte von den Privat⸗Bankiers

beſorgt zu werden pflegen .
Die Reſerve der Bank an Barren und gemuͤnztem Golde

betrug gewoͤhnlich 8 bis 6 Millionen Pfund . Im Jahr 1796

war ſie aber auf 2,948,500 und im Jahr 1797 auf

1,272,000 Pfund zuſammengeſchmolzen .
2. Die iriſche Bank hatte am 1. Januar 1797

nicht mehr als 621,917 Pfund Sterling Banknoten im Um⸗

lauf .

3. Der Betrag der Noten , welche die ſchottiſchen
Banken von 1797 in Umlauf geſetzt hatten , iſt uns unbe⸗

kannt . Sollte dort bis zum Jahre 1816 eine verhaͤltnißmaͤ⸗

ßig gleiche Vermehrung, wie bey der engliſchen eingetreten ſeyn ,

ſo wuͤrden ſich fruͤher wohl 3 Millionen in Circulation befun⸗

den haben .

4. Die Zahl der Provinzialbanken belief ſich auf

230 .

5. Die Guineen waren die eigentlichen Landes muͤn⸗

zen , in welchen alle großen Zahlungen geleiſtet wurden .

Die Silbermuͤnzen dienten als ſolche nur dem kleinen

Verkehr .

Obwohl man aber nicht verbunden iſt , bey Zahlungen

mehr als 40 Schillinge nach ihren RNominalwerthe anzuneh⸗
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men , ſo iſt es doch unrichtig , wie es oft geſchieht , zu behaup⸗

ten , daß Silber auch bey groͤßern Summen nicht geſetzliche

Zahlung ſey .

Die Silbermuͤnzen ſind dies allerdings , nach den Muͤnz⸗

ſtatuten , jedoch bey groͤßern Zahlungen nur inſo fern ſie ge⸗

wogen werden . Auch iſt das Werthsverhaͤltniß beſtimmt , in⸗
dem eine Unze fuͤr den Nominalbetrag von 5 Schill . 2 D.

oder fuͤr ein Viertheil einer Guinee , weniger 132 dieſer Muͤnze

angenommen werden muß .

Pitt ſchaͤtzte das in Großbritannien umlaufende

Gold auf 44 Millionen Pfund Sterling .

Colquhoun nahm nach den Unterſuchungen von Roſe an ,

daß die Goldmüͤnzen von verſchiedenem Gepraͤge, welche vot

1200 in den drey Reichen umliefen , 43,950/000 Pf . be⸗

trugen .

Lord Liverpool ſuchte den Betrag derſelben in einer , im

Jahr 1805 bekannt gemachten , Schrift uͤber das Muͤnzweſen

nach den Ausmünzungen , die ſeit 1774 Statt gehabt und

nach gewißſen allgemeinen Folgerungen aus der Zunahme des

engliſchen Handels zu beſtimmen . Von 1774 bis 1777 wa⸗

ren ungefaͤhr 20 ; Millionen Pf . Sterling umgepraͤgt worden .

Daß 5 Millionen von den alten Muͤnzen im Umlanfe geblie⸗

ben , wurde angenommen . Seit jener Zeit hatte man uͤber

36 Millionen ausgemuͤnzt, davon aber 18,700,00⁰ Pfund

aus Golde , was umgepraͤgt werden mußte , weil es in der

Circulation verlor .

Von den ubrigen 17 Millionen nimmt Lord Liver⸗

pool an , daß uͤber 12 Millionen die eingeſchmolzenen und

exportirten Guineen erſetzt haben und der Zuwachs nur 42

Millionen Pfund betrage , ſo daß die Summe des umzulau⸗

ſenden Goldes auf 30 Millionen Pfund anzunehmen waͤre.

Wenn dieſe Annabme im Jahr 1805 als das baare

2



Geld bereite groͤßtentheils aus England verſchwunden war , fuͤr
ſo ſehr uͤbertrieben geachtet wurde , daß der Recenſent in den
Edinburgh Review *) glaubte , man duͤrfe den Betrag des ge⸗
muͤnzten Goldes eher zu 1 Million als zu 30 annehmen , ſo
erlauben doch die , auf den Muͤnzregiſtern beruhenden , That⸗
ſachen , auf die Menge des Goldes zu ſchließen , das vor
der Bankreſtriction umlief , durch deren Einwirkung
freylich fuͤr die ſpaͤtere Periode jeder ſichere Calcul unmoͤglich
gemacht wurde .

Thatſache iſt , daß ſeit 1777 uͤber 36 Mill . Pfd . Goldmuͤn⸗
zen ausgepraͤgt worden waren , und wenn von den fruͤhern 252
Mill . Golomuͤnzen auch keine mehr vorhanden geweſen ,ſo iſt es
doch kaum wahrſcheinlich , daß auch noch von den neugepraͤgten
bis 1797 und ſo lange die Circulation in Gold be⸗
ſtand , uͤber ? Millionen in den Tiegel gelegt worden .

Das umlaufende Silber hat Lord Liverpool auf 4 Mil⸗
lionen Pfund angeſchlagen .

3.

Geld⸗ und Notenumlauf nach dem Jahre 1797 .

1. Als die vom Geheimenrath im Februar 1797 pro⸗
viſoriſch verfuͤgte Einſtellung der Baarzahlung , bey der engli⸗
ſchen Bank , von dem Parlamente anfaͤnglich nur bis zum 24 .
July beſtäͤtigt wurde , ward zugleich feſigeſeszt , daß die Bane⸗

) M. ſ. die intereſſante Sammlung von Recenſionen aus

dieſem litterariſchen Blatte in der Schrift : Die Fert⸗

ſchritte der nationalökonomiſchen Wiſſenſchaft in England

während des laufenden Jahrhunderts , Leipzig und Alten⸗

burg bey Brockhaus , 1. Theil , S . 201 bis 203 .

Anhang 1. 2



den erſtreckt .

betrug :

1799

1800

1801

1802

werden , und daß das

Im November 1707 w

laͤngerte Reſiriction bis r Monat nach dem allgemeinen drie⸗

noten von den Steuereinnehmern als Zahlung angenommen

Anbieten ſolcher Noten zur Bezahlung

von Privatſchulden , vom Verhaft befreyen ſollte .

urde die zum zweyten Mal ver⸗

Seit dem Jahre 1798 vermehrte ſich der Betras der

engliſchen Banknoten in fortſchreitendem Berhaͤltniſſe.

Die Bank war in der Ausgabe nicht beſchraͤnkt. Das

Beduͤrfniß ſtieg mit dem Abfluſſe des Goldes , der durch die,

der Bank ertheilte , Erlaubniß , Noten unter 5 Pfund auszu⸗

geben , beſchleunigt wurde .

Auch erforderte die Zunahme der Productions⸗ und Han⸗

delsgeſchaͤfte, einen Zuwachs an Eirculationsmitteln .

Die Summe der umlaufendenNoten der engliſchen Bank

Marktpreis des Betrag der

Silbers Depreciation
Schlg . P. Proc .

5. 8 8²⁰

6 . —

6. 15

Vom Jahre 1809 fand eine raſchere Vermehrung der

Noten Statt .

„ ) Die Marktpreiſe des Silbers ſind aus der ſo eben er⸗

wähnten Schrift S . 85 . entnommen .
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Jahre Notenmenge Marktpreis des Betrag der Da⸗
Goldes p. Unze preciation

Sch . P.
1809 18 , 900,00⁰0 90 . 8 332
1810 22 , 500 , 91 . — 147550

Im Jahre 18 10 gab ein reicher Gutsbeſitzer , der ſei⸗
nen Naͤchtern auferlegte , ihren Pachtzins entweder in Guineen ,
oder in Noten nach dem Verhaͤltniß des Papierpreiſes des Gol⸗
des zu entrichten , die Veranlaſſung , daß durch ein Geſetz die
Banknoten wirklich einen gezwungenen Curs erhielten . Nun
wurde die Notenmaſſe noch ſtaͤrker vermehrt und die Depre⸗
ciation war unter verſchiedenen Schwankungen bis zum Frie⸗
den bedeutender wie vorher .

Betrag der umlaufen - Marktpreis des Betrag der De⸗
den Noten . Goldes . preciation .

Schlg . P. Proc .
1811 23,250,000 96 . — 1978
1812 23,280,000 101 . — 227

1813 24,000,000 367 9 27 28

Durchſchnitt der Depreciatioen . . 24 p. C.

In dem Berichte , der im Parlamente , bey den Verhand⸗

lungen uͤber die Aufhebung der Bankreſtriction im Jahre 1819

erſtattet wurde , iſt der mittlere Betrag der umlaufenden

Noten der engliſchen Bank und die gleichzeitigen Vorſchuͤſſe
derſelben an die Regierung angegeben , wie folgt :

Noten Bankvorſchüſſe
1814 Januar bis Jun 25,500,0 12 23,607 , 3004 9 5 „ 5

July bis December 28,291,832 34,937,800

) Dieſe und die folgenden Marktpreiſe des Geldes ſind
nach einer Angabe in dem Monthly Review enlar -

ged , Januarheft S . 10b . angenommen .

2 *



Noten Bankvorſchüͤſſe

1815 Januar bis Juny 27,155/824 27,158/00⁰

July bis December 26,618,2 10 24,079 %00

1816 Januar bis Juny 26,468,283 18,899,300

July bis December 26,68 1,489 26,042,60⁰

1817 Januar bis Juny 27,330,768 25,399,590

July bis December 29,310,035 27,330,7 16

1818 Januar bis Juny 27,954,558 27,002,900

FJuly bis December 26,487,849 27/069,90⁰

1819 in den erſten drey

Monaten 25,794,460 21,9 30,0000

Der Marktpreis des Goldes war

Sch . P. Betrag der Depreciation .

6 20

1815 93 — 16715

1816 892 27

1817 3 15⁰

1818 5 4 *

Seither iſt eine weitere bedeutende Verminderung ein⸗

getreten . Die umlaufende Notenmenge betrug

zu Ende Novembers einſchließlich von

6,745,850 Pfund Noten unter 5 Pfdod . 23,2 48,340 .

zu Ende Decembers einſchließlich von

6,569,560 Pfund Noten unter 5 Pſxd . . . 22,194,650 .

* ) An Staatsgeldern beſaß die Bank von 1807 bis 161b

im Durchſchnitt jährlich 11 Millionen Pf . Sterl . , wo⸗

für ſie der Regierung 3 Millionen Pf . St , bis zum Jahr
1013 unverzinslich vorſchoß . Seit 1810 beſaß die Bank

in Durchſchnitt jährlich nur noch 7 Millionen Pf . ſol⸗

cher Gelder .
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In kuͤrzern Zeitraͤumen war der Betrag der ausgegebe⸗
nen Noten oft um mehrere Millionen hoͤher als die Durch⸗
ſchnittsſumme . So befanden ſich im Juny 1817 , als die
großen Anlehen gemacht wurden , 31,30 0,00⁰ Pfund Sterling
im Umlaufe )

Der Marktpreis des Goldes , der im Januar 1819 noch
zu 4 Pf . 3 Sch . die Unze, alſo ungefaͤhr 6 PCt . unter dem
Standard war , ſtand vom September an , beynahe ununter⸗
brochen zu 3 Pf . 17 Sch . 10 * P. und kam alſo dem Muͤnz⸗
preiſe gleich.

2. Die Zahl der Privatbanken hatte ſich ſeit Ein⸗

ſtellung der Baarzahlungen in einem reiſſenden Verhaͤltniſſe
vermehrt . Sie ſtieg vom Jahre 1798 bis 1806 von 230
auf 570 und bis zum Jahre 1811 auf 866 . Im Jahre

1814 beſtanden 920 , im Jahr 1817 hatten ſie ſich aber

wieder bis auf 752 vermindert . Die Summen der umlau⸗

fenden Noten der Privatbanken , die auf Verlangen gegen No⸗
ten der privilegirten eingeloͤſt werden muͤſſen , kann nicht mit

Beſtimmtheit angegeben werden ; aber in dem letzten Bank⸗

berichte ward , nach den Aufzeichnungen des Stempelamtes der

Betrag der ausgegebenen Summen ſchaͤtzungsweiſe berechnet .
Man ſieht daraus , wie groß ungefaͤhr die Fluctuation der

Emiſſionen iſt .

Im Jahr 1814 wurden emittirt 10,285,84 f
1815 8,204,968
1816 7,839,924

1817 9,07 5,958

1818 12,316,988

Man nahm an , daß dieſe Noten ohngefaͤhr 3 Jahre

) Hamilton im angeführten Werkt G. 294 .
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circuliren , daß ihr hoͤchſter Geſammtbelauf ungefaͤhr 29 Mil⸗

lionen , und da ein großer Theil immer bey den Ausſtellern

ſich befindet , die circulirende Menge ungefaͤhr 25 Millionen

betrage .

3. Die ſchottiſchen privilegirten Banken hatten

folgende Notenſummen in Umlauf geſetzt:
im Jahr 1813 12,7 18,000 .

1816 9,721,000 .

1818 12,393,000 .

4. Die Noten der iriſchen Nationalbank wurden von dem

Jahre 1797 bis 1802 von 521,9 17 auf 2,678,980 ver —

mehrt *)

5. Colquhoun giebt die Summe der Circulations⸗

mittel auf 80 Millionen an . Wenn die Angabe des Belaufs

der klingenden Muͤnze , die darunter noch in den Jahren 18 10

bis 1813 mit 15 Millionen Pfund begriffen ſeyn ſollte , uͤber⸗

trieben erſcheint , ſo kann fuͤr die letzten Kriegsjahre , wo oft

gegen 30 Millionen engliſcher Banknoten , gegen 12 Millionen

ſchottiſcher , und eine groͤßere Menge Privatbanknoten , als in

der letzten Zeit , umliefen , die Totalſumme des umlaufenden

Geldes einſchließlich der iriſchen Banknoten und des noch vor⸗

handenen gemuͤnzten Goldes , der Banktocken ꝛc. wohl jene 80

Millionen erreicht haben .

Vor dem Jahte 1817 und zwar ſeit den erſten Jahren

dieſes Jahrhunderts war beynahe alles gemünzte Geld

verſchwunden . Man ſah nur alte abgeriebene Schillinge und

Silbertocken , welche die Bank ungefaͤhr 25 pCt. unter dem

geſetzlichen Münzfuß auspraͤgen ließ .

4) Es fanden ſpaͤter noch ſtarke Emiſſionen ſtatt , deren Be⸗

trag uns aber nicht bekannt iſt . Die Depreciation der iri⸗

ſchen Banknoten war noͤch flärker , als die der engliſchen.
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Schon im Jahr 1805 , waren unter den Summen , wel⸗

che die Londoner Bankiers auszahlten , kaum 38 bis 25 des

Ganzen in Guineen bezahlt worden .

In den Jahren 1817 und 18 18 wurden fuͤr ungefähr
6 bis 7 Millionen Pfd . St . neue Gold⸗ und Silbermuͤnzen
gepraͤgt und von der Bank ausgegeben .

Aber im Jahre 1819 waren die Souverainsd ' or ſchon
wieder groͤßtentheils verſchwunden .

4.

Einkommen der engliſchen Bank .

Das Einkommen der engliſchen Bank ruͤhrt her : 1.

von den Intereſſen ihres feſtſtehenden , an die Regierung ge⸗

machten Darleihens , das 14,786,800 Pfd . betraͤgt, und von

den Zinſen der zeitlichen Vorſchuͤſſe fuͤr die Staatscaſſe ; 2.

von den verwilligten Verguͤtungen fuͤr die Verwaltung der

oͤffentlichen Schuld , fuͤr die Beſorgung des Einzugs der Gel⸗

der , bey neuen Anlehen , und fuͤr die Uebernahme der Lotte⸗

riegeſchaͤfte; 3. von den Intereſſen der Stocks , in deren Be⸗

ſitz ſich die Bankgeſellſchaft befindet ; 4. von Wechſeldiscon⸗

tirungen und einigen andern unbedeutendern Gegenſtaͤnden .
Die meiſten Discontgeſchaͤfte werden , wie ſchon bemerkt

wurde , von den Wechslern der Hauptſtadt beſorgt , deren taͤg⸗

licher , meiſtens durch gegenſeitige Abrechnungen der Bankiers

bewerkſtelligte Geldverkehr auf 5 Millionen Pfund angenom⸗

men wird .

Waͤhrend des Krieges hat die Bank ungeheure Gewinn⸗

ſte gemacht , aber man berechnet , daß auch nach Herſtellung
der baaren Zahlung wenigſtens 15 Millionen Zettel im Um⸗

lauf bleiben , und eine Dividende von 10 Procent ausgetheilt
werden kann .



Hamilton gibt folgende , aus einer Schrift eines alten Bank⸗

mitgliedes entlehnte , Ueberſicht uͤber das Einkommen der Bank im

Jahr 1815 .

Einkommen .

1. Intereſſen von dem circulirenden Papier

im Betrage von 27 Millionen 1,350,0⁰0

2. Intereſſen von den in den Haͤnden der

Bank befindlichen oͤffentlichen Geldern /
die ſie benutzt “ ) 425,000

3. Verguͤtung fuͤr die Beſorgung der oͤffent⸗

lichen Schuld , der Anlehens - und Lotte⸗

riegeſchaͤfte 335,746

4. Intereſſen von dem der Regierung ge⸗

liehenen Kapital 350,604

Ab fuͤr die Einkom⸗

mensſteuer 35 . 060
ieeeeeieeeeeeee 315,544

5. Von verſchiedenen andern Verguͤ⸗

tungen 5 8 . V9378

6. Intereſſen von ihren angehaͤuften Ge⸗

winnſten , die man auf 20 Millionen

Pfund ſchaͤzt 1,000,000

Total⸗Einkommen Pfd . St . 3,423,608

* ) Die Niedeelegung der zu Bezahlung der Zinſen von der

öffentlichen Schutd nöthigen Gelder in die Caſſe der Bank

iſt ſchon lange hergebracht . Aber dieſe Aufbewahrung der

vorräthigen öffentlichen Gelder erhielt im Jahr 1800 die
größte Ausdehnung in Gefolge von bedeutenden Unter⸗

ſchleifen , die ſich die öffentlich en Caſſiers hatten zu Schul⸗
den kommen laſſen .
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Ausgaben .
I . Gehalt fuͤr 10o00 Angeſtellte , im Durch⸗

ſchnitt fuͤr jeden 160 Pfund

2. Andere Verwaltungs⸗und Geſchaͤfts⸗

Ausgaben

3. Averſum fuͤr den Stempel an die Staats⸗

caſſe

4. Eigenthumstaxe von ihren Gewinnſten

5. Verluſt durch falſche Banknoten , Bank⸗

rotte , Verluſt der Zinſen von dem

Caſſenvorrath und andere unpro⸗

duktive Effecten

Pfd . St .

Ueberſchuß der Einnahme uͤber die Aus⸗

gaben
Dividende des Kapitals zu 1o Procent

Zuruͤckgelegter Gewinn

160,000

150,00

87,50⁰0

250,000

500,00
EEEEEE

1,147,500

2,278,168

1,164,240

1,113/928

Seit 1815 ſind aber manche Veraͤnderungen eingetreten ,

ſowohl durch verſchiedene Anordnungen , welche die Bank ſelbſt

betreffen , als durch andere Maaßregeln , namentlich durch Auf⸗

hebung der Eigenthumstaxe , durch eine weitere ſtaͤndige Anleihe

von 3 Millionen an die Regierung , durch die Verminderung der

Gewinnſte von den , bey der Bank niedergelegten , Staatsgeldern ,

durch die ſtarke Reduction der Noten und durch die Nothwendig⸗

keit, eine bedeutende Reſerve in edeln Metallen zu halten .



Vierter Abſchnitt .

Staatseinkünfte und Ausgaben von

Großbritannien und Irland .

I .

Staatseinkünfte .

Seit der Einfuͤhrung der Kriegsſteuern im Jahre 1798

wurden die Staatseinnahmen waͤhrend des Krieges in 3 große

Zweige abgetheilt .

1. Der con ſolidirte Fonds beſteht aus allen Abga⸗

benzweigen , die im Jahr 1786 , als der Sinkingfund gegruͤndet

wurde , vorhanden waren , und mancherley neuen Taren , die ſeither

eingefuͤhrt worden ſind . Er iſt mit den Zinſen und Annnitaͤten

der öffentlichen Schuld , mit den Summen , die den Regierungs⸗

Commiſſarien zum Aufkauf von Stocks eingehaͤndigt werden muͤſ⸗

ſen , mit der Civilliſte den Penſionen und manchen andern

Bewilligungen des Parlaments belaſtet . Alle Taren , welche

hierzu gehoͤren, ſind permanent .

2. Die Kriegstaxen dauern nur zum Theil fort . Sie be⸗

ſtanden fruͤher in der Eigenthumstare und in Zuſaͤtzen zu den Zoͤl⸗

len und zur Acciſe . Die Eigenthumstare iſt ganz aufgehoben

und kann , nach den beſtehenden Grundſaͤtzen, als das letzte Huͤlfs⸗
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mittel der Regierung in außerordentlichen Faͤllen betrachtet wer⸗
den . In den letzten Jahren betrug ſie uͤber 18 Millionen . Die

Kriegstaxen waren mit den Zinſen der Anlehen von den Jah⸗
ren 1807 , 1809 und 1811 beladen , deren Betrag aber von

dieſer Revenuͤen⸗Branche auf die Einkuͤnfte des conſolidirten
Fonds uͤbertragen worden iſt .

3. Einige Abgaben muͤſſen nach der brittiſchen Verfaſſung ,
als der jaͤhrlichen Bewilligung unterworfen , vorbehalten bleiben .

Fruͤher waren dies die Land⸗ und Malztaxe . Nachdem aber

erſtere der Schuldentilgung gewidmet und perpetuirlich gewor⸗
den iſt , iſt es noch die letztere , ſo wie gewiſſe Abgaben vom

Zucker , Tabak , von Aemtern , Penſionen , Gehalten ꝛc.

Nach einem Durchſchnitt von einer Reihe der letzten

Kriegsjahre , naͤmlich von 1808 bis 1815 einſchließlich , nahm

man die mittlere Beſteuerung zu 65 Millionen Pfund an .

Der Betrag der Einnahmen an eigentlichen Steuern , nach Ab⸗

zug der Ruͤckzoͤlle und anderer Ruͤckverguͤtungen, aber einſchließ⸗
lich der Erhebungskoſten , war

17902 Pf . St . 17,656,418 1805 Pf . St . 49,650,81

1793 — 17/170 %%, 18065 — 63304,254

1704 — 17,308,811 1807 — 358 „ 390,255

1705 — 17,858,454 1808 — 657,538,207

1796 — 138,/737,766 189 — 63,/405/204

1797 — 20,654,650 1810 —66,681,366

1798 — 30,20,15 181T — 6g4,/763,870
1709 — 35,229,968 1812 — 63,169,845

1800 — 33,896,464 1618 — 65,925,835

1801 — 35,415,96 1814 —60,684,192
180 — 37,240½13 1815 — 70421,788

183 — 37,677/3 1816 — 69,437,50

1804 — 45/359,281



Die reinen Einkuͤnfte von Großbritannien und Ir⸗

land beliefen ſich im Jahre 1817 bis 1818 auf ungefaͤhr 50

Millionen , im Jahre 1818 bis 1819 auf ungefaͤhr 53 Mil⸗

lionen Pfund .

Die Einnahme betrug naͤmlich

1. Uon den Zöllenßnßm ; 135,696

Dedet Ateit

eieet ,

. n den otttt 33

5. von den auferlegten Taxen , assesed

FCVVT 6,/560 , 209.
6. von der Landtante 1209/682 .

7. vermiſchte Einkuͤnfte 582,326 .
EEEUEERR

52,997,298 .

Hiervon fielen auf Irlannd . . 4,58,977 .

und auf Großbritannien . 438/416,321 .

Von letzteren waren

1. zum conſolidirten Fonds gehoͤrig . . 42,445,595 . )

2. Kriegsſteuern , nach Abzug der von

aufgehobenen Taxen eingegange⸗

nen Ruͤckſtaͤnden 2,089,927 .

3. jaͤhrlich auf Bills zu bewilligende

Abgaben 3i88o,gg⁰
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

48,416,321 .

r

„ ) Wozu aber die Einkünfte von Irland noch kommen , ſo

weit ſie hierher gehören .
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Im Jahre 18 19 wurden mehrere neue Taxen eingefuͤhrt,
deren Ertrag auf drey Millionen Pfund geſchaͤtzt ward 7 ) ; ſo,
daß die reinen Einkuͤnfte von Großbritannien und Irland im
Durchſchnitt auf ungefaͤhr 542 Millionen , die Bruttoein⸗
nahmen aber , nach Abzug der Ruͤckzoͤlle und anderer Ver⸗
guͤtungen, im Durchſchnitt auf ungefaͤhr 583 Millionen ange⸗
nommen werden koͤnnen. )

Die zum Unterhalt der Armen erhobenen Taxen , welche
beſonders ſtark auf den Guͤterbeſitzern laſten , betragen uͤber
8 Millionen Pfund Sterling . Schlaͤgt man dieſe zu den uͤbri⸗

gen Steuern , ſo erhoͤht ſich deren Betrag auf ungefaͤhr 67 Mil⸗
lionen Pfund Sterling ; dabey iſt zu beruͤckſichtigen, daß in Eng⸗
land viele Ausgaben von den Localitaͤten beſtritten werden , die
anderwaͤrts in den Staatsrechnungen erſcheinen .

2.

Ausgaben .

1. Die Civilliſte , und alle , auf dem conſoli⸗
dirten Fonds haftenden , Ausgaben werden , als ſtehend ,
nicht mehr in das jaͤhrliche Budget aufgenommen .

) Sie trafen in ſtarkem Maaße die Wolle ( E Millionen

Pfd . St . ) , das Malz ( 1,400,000 ) , Tabak ( SMillionen
Pfd . St . ) , Kaffe und Cacao , Thee und Pfeffer ( zuſammen
290,000 Pfo . St . ) .

* ) Das reine Staatseinkommen betrug im Jahr 1819
kaum 53 Millionen Pf . Sterl . Allein die Verhältniſſe
dieſes Jahrs waren ungünſtig , auch hat man die neuen

Auflagen erſt im Laufe des Jahres zu erheben angefangen .
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Unter der Civilliſte im weiteſten Sinne erſchienen im

Jahre 1812 bis 1813 :

Koͤniglicher Hofſtaat “ )

Gerichtshoͤfe .

Penſionen ꝛc.

1,0 19,500 .

2. Buͤrgerliche Regierung Schottlandd . . 112 . 700 .

3. Civilliſte Irlands

4. „

5. Jahrgehalte koͤniglicher Familienglieder,

132,000 .

73,700 .

„

416,100 .

Beſoldungen , und andere ſöͤndige Ausgaben 291,900 .

gegenſtaͤnden

. Praͤmien zur Befoͤrderung von National⸗

128 . 200 .
ieeeeeeeeeee

2,17 1,100 .

5

Die bedeutendſte Laſt des conſolidirten Fonds ſind die

Zinſen und Annuitaͤten , der Tilgungsfonds und die Verwal⸗

tungskoſten der Staatsſchuld . “)

* ) Im Jahr 1816 wurden die Ausgaben der eigentlichen
Civilliſte ( n . 1 ) folgendermaaßen angegeben :

1. Königliche Familie
203,000

2. Lordkanzler und Richter 32,955

3. Auswärtige Miniſter ꝛc. 22⁰,955

4. Kaufmannsrechnungen 209,000

5. Hofämter ꝛc. 140,700

6. Penſionen 95,000

7. Verſchiedene Gehalte für Hausoffi⸗

ziere , Penſionairs 41,300
8. Beſoldungen des Schatzrathes 13,822

9. Gelegenheitliche Zahlungen 26,000

Summe 1,083,727

Dazu kommen aber noch 355,500 Pfd . Jahrgehalte für

königliche Familienglieder .

**) M. ſ. den nächſten Abſchnitt .



2

noch ein Ueberſchuß von zwey Millionen Pfd . St . , der durch

— 31 —

Die Laſten des conſolidirten Fonds koͤnnen ſich vermeh⸗
ren , wenn auch , im Ganzen genommen , die Summe der ei⸗

gentlichen Staatsausgaben nicht waͤchſt , in ſo fern naͤmlich die

Zinſen der getilgten Stocks dem Amortiſationsfonds zufallen,
und die, waͤhrend dieſer Schuldentilgung gemachten neuen Schul⸗
den der Schatzkammer von dieſer auf den conſolidirten Fonds

uͤberwieſen , und mit Zinſen und Tilgungsfonds fundirt werden,
wie dies im Jahre 1818 geſchah .

2. Fuͤr das Friedensjahr 18 18 bis 1819 enthielt das

Budget folgende Poſten :

I . Fuͤr die Armee LVv987979089 .

2. Fuͤr die Marine , welche 17 5 als noch ſo
viele Kriegsſchiffe zaͤhlt, als die

Seemacht aller uͤbrigen europaͤiſchen
Stastenmn 8

. Füär die Urtitlerſtee fF

4. Vermiſchte Ausgaben 1,720 , 00 .
5. Zinſen und Tilgungsfonds fuͤr die Fü⸗

, ,
ieeeeeeeeieeee

20,95 1,000.
wozu noch ungefaͤhr 660,000 Pfund außerordentliche Zahlun⸗

gen kamen .

Fuͤr das Jahr 1819 bis 1820 belief ſich der Kriegsetat ,
nach eingetretener Verminderung , noch auf 16/237,000 Pfund ,
worunter uͤber vier Millionen Pfund fuͤr Penſionen ; die ganze

Ausgabe aber auf 20æ Millionen .

Zu deren Oeckung waren nur ſieben Millionen Einkuͤnfte
uͤbrig.

Der Tilgungsfonds war uͤber 152 Millionen angewach⸗
ſen . Hiervon das Deficit von 132 Millionen abgezogen , blieb



die Erhoͤhung der Steuern noch um drey Millionen erhoͤht wurde ,

ſo daß zur effectiven Schuldentilgung fuͤnf Millionen als diſpo⸗

nibel berechnet wurden .

Die Rückzahlung an die Bank , und die beabſichtigte Ver⸗

minderung der Schatzkammerſcheine erforderten ein ſtarkes An⸗

lehen von 24 Millionen . Da es , wegen der Weigerung der

Bank , ihre gewoͤhnliche Huͤlfe zu leiſten , auf 12 Millionen

beſchraͤnkt werden mußte , ſo ward beſchloſſen , den Fonds der

Tilgungscaſſe fuͤr den Dienſt des Jahres bis auf 12 Millionen

zu benutzen , und auf dieſe Weiſe die Schuldentilgung auf ihren

reellen Fonds zu beſchraͤnken. Zugleich ward angekuͤndigt , daß

außer fuͤnf Millionen fuͤr das naͤchſte Jahr kein weiteres Anle⸗

hen waͤhrend des Friedens gemacht werden ſöll . )

Zur Vergleichung der Ausgaben fuͤr die Land⸗ und See⸗

macht waͤhrend der erſten Friedensjahre mit den Ausgaben in

dem letzten Ktiege waͤhlen wir das Jahr 1812 . )

Das Kriegsherr erforderte 27,9049,oo .

Die Marine , einſchließlich des Transportweſens 20,500,09 .

Das Geſchuͤtz⸗ und Feſtungsweſens 4,727,000 .

Hierzu kommen Zahlungen an fremde Maͤchte 5,315,00 .

58,491/00 .

Aufwand fuͤr das Jahr 1819 bis 1820 annaͤ⸗

8 16,237,000 .
hernd 2

ieeeeeeeie

42,2 54,000.

* ) Statt 5 Millionen Pfund waren 7 Millionen erforder⸗

lich , die im Juny 1820 aufgenommen
wurden .

a * ) Colquhoun Tabelle No . 3. zum 6. Cap . des angeführ⸗

ten Werkes .
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Dieſer Unterſchied von 42 Millionen wird ausgeglichen :
I . durch die ſeither aufgehobene Einkommensſteuer , welche im

Jahr 1812 ungefaͤhr .

betrug ,
2. durch die , im Jahr 18 12 gemachten ,

Anlehen und ausgegebenen Schatzkam⸗

merſcheine , die nach Abzug von 14

Millionen , die auf die Schuldentil⸗

gung verwendet wurden , noch

betrugen ,

3. durch die Vermehrung der Annuitaͤten ,
Zinſen ꝛc. der fundirten und unfundir⸗

ten Schuld , die ſeither von 262 Mil⸗

lionen uͤber 3 12 Millionen ſtiegen 5 —

4. durch einen unbedeutenden Ueberſchuß
zur Schuldenzahlung und durch Milde⸗

rungen von verſchiedenen Taxen , wo⸗

fuͤt aber neue hinzukamen , um die

Schuldentilgung zu verſtaͤrken — 3 —

212 —

13 Mill . Pfd . St .

iiieeee eeeeeeeeeeeee

424 Mill Pfd . St .

Man ſieht , daß jetzt , um den gleichen Aufwand zu be

ſtreiten , wegen Vermehrung der Zinſenlaſt , ſtatt eines Anle⸗⸗

hens von 21 Millionen , 262 erforderlich waͤren.

In den Jahren 1813 bis 1815 einſchließlich , war der

Aufwand fuͤr Kriegszwecke , und daher auch der Betrag der

Anlehen , wie aus der unten folgenden Darſtellung der jaͤhrli⸗
chen Anlehen erhellen wird , weit ſtaͤrker ,

Anhang 1.



Fünfter Abſchnitt .

rit t iſch e Schulld .

1.

Im Allgemeinen .

Die⸗ brittiſche Schuld zerfaͤltt in die fundirte und nicht

fundirte .

Die fundirte beſtehet aus verſchiedenen Anlehenskapi⸗

talien und Annuitaͤten von verſchiedener Dauer .

Die unfundirte entſtehet durch Ausgaben , die nicht

vorhergeſehen , und wofuͤr keine Mittel angewieſen werden , oder

zu deren Deckung die angewieſenen Steuern nicht hinreichend

ſind , oder nicht zur rechten Zeit benutzt werden koͤnnen , und

beſteht zum Theil aus unbezahlten Forderungen an den Staat ,

gröͤßtentheils aber aus der Ausgabe von Schatzkammer⸗ und

Marineſcheinen .
Die Schatzkammerſcheine werden gegen Erlegung des

Betrags an Perſonen , die ſie annehmen wollen , vorzuͤglich aber

an die Bank ausgegeben , die oft eine beſtimmte Summe em⸗

pfaͤngt, um ſie in Umlauf zu ſetzen. Sie tragen nach dem
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Wechſel des Disconts hoͤhere oder geringere Zinſen , 2 bis
32 d von 100 Pfund taͤglich, d. i. 3 bis 5 Procent jaͤhr⸗
lich , bilden eine Art von Circulationsmittel , werden von den
oͤffentlichen Caſſen , nach Ablauf eines gewiſſen Termins , an
Zahlungsſtatt angenommen , haͤufig , und beſonders beym Fal⸗
len des Zinsfußes eingezogen , und gegen andere vertauſcht ,
und bisweilen in fundirte Anlehen verwandelt . Es werden
keine Scheine unter 100 Pfd . St . ausgegeben , und die taͤgli⸗
chen Geſchaͤfte der Regierung mit der Bank werden in der Re⸗

gel nur mit Scheinen von 1000 Pfund abgemacht . Die Emiſ⸗
ſion beruht auf parlamentariſcher Bewilligung , und iſt , in ſo
ferne ſie maͤßig bleibt , eigentlich eine Anticipation der Steuern .

Außer den Scheinen der Marine ( havy bills ) , der Artillerie —

Verwaltung und einiger anderer Zweige , ſind immer noch ruͤck⸗

ſtaͤndige Forderungen vorhanden , die nicht in das Verzeichniß
der unfundirten Schuld gebracht werden , die man dem Parla⸗
ment vorlegt .

Die fundirte Schuld iſt abgetheilt , in

1. die eigentliche engliſche ;
2. die iriſche , in England contrahirte , verzinsliche, und

von Grosbritannien garantirte ;

3. : die beſondere iriſche , zu Dublin verzinsbare ;

4. die von fremden Maͤchten, in den Jahren 1795 , 1797
und 1809 zu London negocirte und uͤbernommene Schuld .

Seit der vor einigen Jahren beſchloſſenen Vereinigung der

brittiſchen und iriſchen Schatzkammer bilden ſaͤmmtliche Schulben

eine Maſſe , und haben einen gemeinſchaftlichen Tilgungs⸗
Fonds .

Die fundirte Schuld iſt , unter unbedeutenden Ausnahmen,
von Seiten der Glaͤubiger unaufkuͤndbar ; aber die Einrich tun⸗

gen zur Uebertragung der Schuldkapitalien von jedem Betrage ,
von einer Perſon auf die andere , ſind ſo gut getroffen , daß man

5 *
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jeden Augenblick ſeine Kapitalien in den oͤffentlichen Fonds an⸗

legen , oder daraus zuruͤckziehen kann .

Die Leibrenten und Annuitaͤten von beſtimmter Dauer

koͤnnen ohne Willen der Inhaber nicht abgeloͤſt werden . Alle

andere Schulden ſind von Seite der Regierung , mittelſt Dar⸗

legung des Nominalkapitals abloͤsbar.
Die Tilgung der Schuldkapitalien erfolgt

1. durch Heimzahlung der Kapitalien , was aber ſelten

geſchieht , indem man ſich eher uͤber eine Reduction der Zinſen

mit den Glaͤubigern verſteht , wenn der Zinsfuß ſo bedeutend

herabfaͤllt , daß die Ruͤckzahlung nuͤtzlich wird ;

2. durch Aufkauf der Schuldſcheine nach dem Boͤrſencurſe;

3. durch Verwandlung der Kapitalien in Leibrenten ,

wozu die Tilgungscommiſſarien ermaͤchtiget ſind ;

4. durch den Verkauf der Grundſteuer , die im Decem⸗

ber 1798 fuͤr perpetuirlich , und fuͤr ablöslich erklaͤrt wurde .

Die Grundſteuerpflichtigen wurden naͤmlich ermaͤchtiget, ſich von

der , auf ihren Grundbeſitzungen ruhenden , Steuer durch die

Abgabe von dreyprocentigen Stocks zu befreyen , die eine , dem

Steuerbetrage gleiche , Intereſſenſumme abwerfen . Seither

wurden die Bedingungen des Abkaufs erleichtert .

Die Verwaltung der oͤffentlichen Schuld iſt groͤßten⸗

theils der engliſchen Bank , und nur einige unbedeutende Zweige

der Suͤdſee⸗Geſellſchaft uͤbertragen.

2.

Verfahren bey Anlehensgeſchaͤften .

Das in England hergebrachte Verfahren bey Verleihung

von Anlehen iſt fuͤr groͤßere Staaten , deren Hauptſtadt eine

große Zahl von Kapitaliſten zaͤhlt , nachahmungswuͤrdig, ſichert

den Kapitaliſten die freye Bewerbung , dem Staatsſchatze die



Vortheile einer ausgedehnten Concurrenz , und ſchuͤtzt die Staats⸗

verwaltung vor Beſchwerden uͤber Beguͤnſtigung .
Der Kanzler der Schatzkammer macht die Bedingungen

des Anlehens vorlaͤufig bekannt , und ſetzt einen Tag feſt , an
dem er die Anerbietungen der Bankiers anzunehmen verſpricht .
Zur beſtimmten Zeit kommt er mit mehreren der vorzuͤglichſten
Bankiers zuſammen , welche ihre Erklaͤrungen abgeben , und zu⸗

gleich Liſten von den Perſonen vorlegen , die Antheil an dem

Geſchaͤft nehmen wollen . Die wohlfeilſten Bedingungen werden

angenommen .

Dies Verfahren ward ſeit vielen Jahren regelmaͤßig beob⸗

achtet , nur eine einzige Ausnahme fand im Jahre 1796
Statt .

Seit dem Jahre 1813 hat man angefangen , den

Uebernehmern des letzten Anlehens , in ſo ferne ſaͤmmtliche
Lieferungötermine deſſelben bey Eroͤffnung des neuen Anle⸗

hens noch nicht abgelaufen ſind , bey gleichen Anerbietungen,
wie billig , einen Vorzug zu geben .

Wenn das Anlehen in verſchiedenen Fonds , z. B . in

3 und 5 Procent Papieren , oder zugleich in zeitlichen An⸗

nuitaͤten gemacht wird , ſo beſchraͤnkt ſich die Concurrenz der

Anerbietungen im letzten Falle auf die Annuitaͤten , im erſten
auf eine Claſſe von Papier . Der Kanzler beſtimmt in ſei⸗
ner Bekanntmachung , daß fuͤr 100 Pfund dargeliehenes
Kapital , z. B. wie es im Juny 1813 geſchah , 100 in

3 Procent reducirten , 60 in 3 Procent conſolidirten , und
an long annuities , die im Jahr 1860 ablaufen , ſo viel

gegeben werden ſolle , als die Concurrenz der Bankiers feſt⸗
ſetzen wird .

Bey ſolchen , in verſchiedenen Fonds gemachten , Anle⸗
hen heißt der Geſammtbetrag dieſer Papiere , bis zur Vol⸗
lendung des Anlehens , Omnium , und die oinzelnen Gat⸗
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tungen , scrip . Der Preis des Omniums wird durch den

Curswerth der einzelnen Fonds beſtimmt , woraus es beſteht . 9

Da ein neues Anlehen nicht zu Stande kommen wuͤrde,

wenn es gegen den Curs der umlaufenden Stocks keinen

Vortheil gewaͤhrte, ſo ſteht das Omnium in der Regel uͤber

Pari ; doch iſt es auch ſchon geſchehen / daß es waͤhrend des

Vollzugs des Anlehens auf Pari , oder darunter fiel . Wenn

das Omnium uͤber Pari ſtehet , d. h. wenn der Geſammt⸗

werth der Papiere , die der Darleiher fuͤr 100 Pfund dar⸗

geliehenes Kapital erhaͤlt, nach dem Curswerth uͤber 100

Pfund betraͤgt, ſo heißt dieſer Gewinn bonus .

In dem oben erwaͤhnten Falle ward das Anlehen den⸗

jenigen verwilligt , die 8 Sch . 6 d. fuͤr 100 Pfund darge⸗

liehenes Kapital verlangten ; damals ſtanden

———

—

1. die 3 Procent reducirten , deren Zinſen am 5. April

und 10 . October faͤllig ſind , zu 572 das scrip galt

alſo 6 e e

2. die 3 Procent conſolidirten ,

deren Zinſen am 5. Jaͤnner und

am 5. July faͤllig ſind , ſtanden

zu 563 , und das enn

3. die long annuities von

8 Sch . 6 d. , die noch 463 Jahr

liefen , wurden mit dem vierzehn⸗

fachen Betrage zu Kapital gerech⸗

net , das scrip galt alſon. 5, 10
eeeeeeeeeeeeeee

Das Omnium betrug „ itioz ee

Der Darleiher gab aber nur . 100ũ⸗ũ „ /Pꝛ — = ⸗

Der bonus war daher 3 Pfd . 4 Sch .



Bey allen Anlehen pflegen e Zahlungstermine
geſetzt zu werden . * )

So wie der erſte Termin berbit iſt , erhaͤlt der Dar⸗

leiher einen Schein , der , mit ſeiner Unterſchrift verſehen , ver⸗

kauft werden kann , und ſo geht das Omnium , gleich Bank⸗

noten , von Hand zu Hand . Der Inhaber muß aber die

weitern Zahlungstermine , bey Verluſt ſeines Rechts , puͤnkt⸗

lich einhalten . Auf dieſe Weiſe koͤnnen an einem Anlehen

Perſonen Antheil nehmen , die nur einen , oder einige Zah⸗

lungstermine zu entrichten im Stande ſind . Wie der zweyte ,

dritte , oder ein weiterer Termin herankommt ,ſo ſuchen ſie

ſich einen Kaͤufer fuͤr ihr Omnium . Da die Zinſen der

Stocks halbjaͤhrig faͤllig ſind ; ſo werden die Anlehen ge⸗

woͤhnlich in verſchiedenen Stocks gemacht . Die Zinſen von

der ganzen Anlehensſumme werden jedesmal an dem erſten

gewoͤhnlichen Zinstermine der Stocks faͤllig , worin die Anle⸗

hen eroͤffnet werden , obwohl die Darleiher nur Terminszahlun⸗

gen leiſten . Bei Vorauszahlungen wird ihnen ein angemeſ⸗

ſener Discont verwilligt .

3.

Verfahren beym Uebertrag der Schuldkapitalien

von einer Perſon auf die andere .

Der Kauf und Verkauf der Stocks geſchieht in der

Regel durch Vermittelung der Stockshaͤndler ( jobhers ) , wel⸗

che bedeutende Fonds zu beſitzen pflegen . Kaͤufer und Ver⸗

*) Bey den erwähnten Anlehen waren vom July 1813 bis

Februar 1814 9 Monatstermine , nehmlich 7 zu 10 und

2 zu 15 Pfund beſtimmt .



käufer wenden ſich an ſie , und durch die Papiere , die ſie

ſelbſt beſitzen , iſt es ihnen ein Leichtes , jede beliebige , be⸗

ſtimmte Summe , z. B . 375 Pfd . 10 Sch . einem Kaufluſtigen

zu verſchaffen , oder einem Geldbeduͤrftigen amzubringen . Der

Gewinn , den ſie gewoͤhnlich von dem Kauf und Verkauf be⸗

ziehen , betraͤgt 3 Procent . Es gibt Stockshaͤndler , die ſich

durchaus in keine eigene Speculation einlaſſen , ſondern am

Abend jeden Tages , nachdem ſie ihre Ausgleickungsgeſckaͤfte

vollendet haben , gerade dieſelbe Summe von Stocks beſitzen ,

die ſie am Morgen hatten , als ſie ihre Geſchaͤfte begannen .

Wenn ein Kauf geſchloſſen worden , ſo wird die Ueber⸗

ſchreibung , nach Verſchiedenheit der Stocks , bey der Bank , oder

im Suͤdſee hauſe, vollzogen .

Zu dieſem Ende ſtellt der Verkaͤufer eine ſchriftliche Ur⸗

kunde aus , welche Namen und Bezeichnung des Kaͤufers und

Verkaͤufers , ſodann die Summe und die Gattung der Stocks

enthaͤlt , die uͤbertragen werden ſollen . Er uͤberliefert dieſe Ur⸗

kunde einem Commis , und ſtellt einen Empfangsſchein aus ,

wozu ihm ein gedrucktes Formular uͤbergeben wird . Mittler⸗

weile unterſuckt der Commis , ob der Verkaͤufer wirklich als

Beſitzer der verkauften Stocks eingetragen iſt . Der Uebertrag

wird in den Buͤchern beym Namen des Verkaͤufers vorgemerkt ;

der von Letzterem ausgeſtellte Schein wird von dem Schreiber

als Atteſtat unterzeichnet , und dem Kaͤufer, der auch in den

Buͤchern die Annahme beurkundet , nach geſchehener Zahlung

eingehaͤndigt.

Bey der großen Zahl der Stocksinhaber , und der kaͤgli⸗

chen Verkäͤufe , ward die Abtheilung des Uebertragsgeſchaͤftsnach

den Anfangsbuchſtaben der Verkaͤufer nothwendig . Daher ſind

im Bankhauſe ringsherum die Buchſtaben der Alphabets ange⸗

ſchlagen , und der Verkaͤufer hat ſich nur an den Commis zu

SDe



wenden , der ſein Bureau unter dem Anfangsbuchſtaben ſeines ,
des Verkaͤufers , Namen hat .

In allen Bureaur befinden ſich Commis zur Reviſion , die
ſich wechſelſeitig die Umſchreibungen beurkunden .

Das Uebertragsgeſchaͤft wird gewoͤhnlich durch Agenten
( brokers ) vollzogen , welche mittelſt Ausſtellung ſchriftlicher
Vollmachten , wozu man bey den verſchiedenen Bureaur For⸗
mularien erhaͤlt, von den Betheiligten aufgeſtellt werden .

Manche bevollmaͤchtigen einen Agenten zum Verkauf , Andere

zum Ankauf von Stocks , wieder Andere zum Empfang der Divi⸗
denden . Manche dehnen die Vollmacht auf dieſe drey Gegen⸗
ſtaͤnde aus ; und die beyden letzten ſind gewoͤhnlich miteinander
verbunden . Die Vollmacht ( power of attorney ) , die zum
Verkauf ermaͤchtiget , muß in dem geeigneten Bureau einen

Tag vor dem Verkauf zur Pruͤfung niedergelegt werden . Ein

Stocksinhaber , der , nachdem er eine Vollmacht ausgeſtellt
hatte , perſoͤnlich handeln will , muß dieſe Vollmacht foͤrmlich
wiederrufen . * )

Vor Auszahlung der Dividenden werden die Buͤcher ge⸗
ſchloſſen . Wer beym Buͤcherabſchluß als Eigenthuͤmer einge⸗
tragen iſt , empfaͤngt die Dividende vom letzten halben Jahre ;

daher gewinnt der Kaͤufer die Zinſen vom letztoerfloſſenen Zah⸗

lungstermine an , bis zum Tage des Uebertrags .

) Die Mäklergebühr beträgt für den Kauf und Verkauf
2 Schl . 6 D. für 100 Pfd . Eine Vollmacht koſtet 1 Pfe .
1 Schl . b D. Das Umſchreiben der Bankſtocks koſtet 9
Schl . , bey Summen unter 25 Pfd . und bey höhern Sum —
men 12 Schl . Die Regierungsſtocks werden koſtenfrey
umgeſchrieben .



Bey gleichem Preiſe werden die Stocks aus dieſem

Grunde , ſogleich nach dem halbjaͤhrigen Schlieſte der Buͤcher ,

niedriger , und dann allmaͤhlig wieder hoͤher notirt ; und daher

ſtehen die 3 procent⸗conſolidirten vom 5. April bis zum

5. July , und vom 10 . October bis zum 5. Januar gegen

4 Procent hoͤher , und vom 5. Januar bis 5. Maͤrz , und vom

5. July bis 10 . October um den gleichen Betrag niedriger , als

die 3 Procent reducirten .

4.

Tilgungsſyſtem . ( Sinkingfund . )

Schon im Jahre 1716 wurde der erſte Tilgungsfonds

nach einem feſten Plane gegrüͤndet.

Graf Stanhope war der Verfaſſer des Plans , Robert

Walpole fuͤhrte ihn ins Leben .

I . Der gegenwaͤrtige Tilgungsfonds watd unter Pitts

Adminiſtration im Jahre 1786 gegruͤndet. Die verſchiedenen

Einnahmszweige wurden in dem conſolidirten Fond vereiniget ,

und daraus der Betrag von einer Million Pfund Sterling

jaͤhrlich zur Schuldentilgung , mittelſt Aufkauf nach dem Curſe ,

ausgeſetzt . Die Zinſen der ruͤckgekauften Schuld ; die Annuitaͤten ,

die durch das Ableben der Leibrentenbezieher , oder durch Ablauf

der Zeit , wofuͤr ſie bewilligt waren , heimfielen ; Leibrenten , die

drey Jahre lang nicht reclamirt wurden , vermehrten den Fond.

Es ward beſtimmt , daß , wenn derſelbe auf vier Millionen

geſtiegen ſeyn wuͤrde, die Vermehrung durch den Zuwachs der

Inteveſſen von den getilgten Se uldkapitalien , und durch heim⸗

fallende Annuitaͤten aufhoͤren ſollte .

II . Im Jahre 1792 wurde ein weilerer Sinkingfond
für neue Anlehen geſchaffen , der in einem Procent des Nomi⸗



nalkapitals jeder einzelnen neuen Schuld beſtand *) , gleichfalls
durch die Zinſen der ruͤckgekauften Kapitalien anwachſen , und

abgeſondert verwaltet werden ſollte .
Damals berechnete man , daß jedes neue Anlehen unge⸗

faͤht in 45 Jahren , vom Augenblick ſeiner Entſtehung an , ge⸗
tilgt ſeyn wuͤrde . “ ) Im naͤmlichen Jahre wurde fuͤr den

fruͤhern Tilgungsfonds ein außerordentlicher Zuſchuß von

400,00 Pfund Sterling , und 200 , 00 Pfund Sterling wur⸗

den ſodann jaͤhrlich bis zum Jahre 1802 bewilligt , wo die⸗

ſer Zuſchuß von 200,/000 Pfund Sterling als ſtaͤndig erklaͤrt

wurde ,

Wenn Erſparniſſe durch Zinſenreduction eintreten wuͤrden ,
ſo ſollten ſie dem Fond zuwachſen . Solche Erſparniſſe ſind
aber nicht vorgekommen .

III . Im Jahr 1798 wurde , in Anſehung eines Theils
der gemachten Anlehen , der fruͤhere Plan verlaſſen , indem der⸗

ſelbe auf neue , beſondere Taxe radicirt wurde , fuͤr welche im

folgenden Jahre die Einkommenstaxe eintrat . Das Naͤmliche

geſchah noch bis zum Jahre 1802 bey mehreren anderen An⸗

lehen , im Ganzen bey 86,796/375 Pfund Sterling , wofuͤr
damals kein Tilgungsfonds eingeſetzt ward .

IV . Im Jahre 1802 wurden beyde Sinkingfonds ver⸗

einigt , um zur Tilgung der damals vorhandenen Schuld ver⸗

*) In Anſehung der Annuitäten , die auf längere Zeit als
45 Jahre bewilligt werden ſollten , wurde beſtimmt , daß
für den Anſchlag der nach 45 Jahren noch zahl baren
Summe , ebenfalls ein Sinkin gfond von 1 bEt , ausge⸗
ſetzt werde .

* ) Die 3 Procent ſtanden im März 1792 auf 906.



wendet zu werden . Das Syſtem des Sinkingfund von einem

Procent wurde in Anſehung der fruͤhern Anlehen einer Reviſion

unterworfen , und mit einer , im Jahre 1807 eingetretenen

Ausnahme bis zum Jahr 1813 befolgt . Die Beſchraͤnkung
des Sinkingfund auf vier Millionen Pfund , und eine aͤhnliche

Beſchraͤnkung , die man bey der im Jahre 1792 eingetretenen

Vermehrung eventuell ausgeſprochen hatte , wurde zuruͤckgenom⸗

men ; und einige andere fruͤhere Beſtimmungen , wegen heim⸗

gefallener Annuitaͤten von beſtimmter Dauer , und wegen Er⸗

ſparniſſen durch Zinſenrebuction ebenfalls aufgehoben .

V . Im Jahr 1807 ſchlug Lord Henry Petty , jetziger

Marquis von Lansdown , als Kanzler der Schatzkammer , einen

neuen Plan vor , der auch angenommen , aber , da deſſen Schoͤp⸗

fer ſein Amt nur kurze Zeit verwaltete , nur ein Jahr lang

befolgt ward .

VI . Im Jahre 1813 wurde ein , von dem Kanzler der

Schatzkammer vorgeſchlagener , neuer Plan angenommen , der

im Weſentlichen die Zuruͤckfuͤhrung des Sinkingfund auf die

urſpruͤnglichen Grundlagen von 1786 und 1792 bezweckte.

Die fruͤher eingetretenen Veraͤnderungen hatten folgende

Wirkungen :

1 . Durch die Vereinigung der beyden Tilgungsfonds von

1786 und 1792 , welche im Jahr 1802 erfolgte , wurde die

Ausſicht auf eine Herabſetzung der Staatslaſten , oder die Be⸗

der Schuldentilgung gewidmeten , Fonds zu

Nach dem
nutzung eines ,

kuͤnftigen Bedürfniſſen , weiter hinausgeſchoben.

erſten Plane ſollte eine Erleichterung durch Verminderung der

Toxen eintreten , ſobald die engliſche Schuld von 238,23 1,248
Pfund Sterling , welche damals vorhanden war , vollkommen

getilgt ſeyn wuͤrde, was man , nach den ſpaͤtern Verfuͤgungen,

gegen das Jahr 18 13 erwarten durfte . Nach der im Jahr

aift

ſt



1802 erfolgten Vereinigung beyder Fonds war nicht fruͤher
eine Herabſetzung der Laſten zu erwarten , als bis die ganze
damalige Schuld von 499,83,063 Pfund Sterling abgetra⸗
gen ſeyn wuͤrde , was bis zum Jahr 1830 geſchehen ſollte .

2. Durch die Zuruͤcknahme der Verfuͤgung , welche den

erſten Tilgungsfond auf vier Millionen beſchraͤnkte, wurde die⸗

ſer Fond uͤber die , demſelben urſpruͤnglich geſteckte , Graͤnze er⸗

weitert , und dadurch

3. der Betrag der Auflagen zur Herbeyſchaffung des Til ,

gungsbeduͤrfniſſes erhoͤhet, waͤhrend zu gleicher Zeit eine Aufhe⸗
bung der Taxen , welche fuͤr die zuruͤckgekaufte Schuld urſpruͤng⸗
lich eingefuͤhrt worden waren , erſt nach vollſlaͤndiger Tilgung der ,
im Jahr 1802 vorhandenen , Schuldkapitalien eintreten ſollte .

Nach dem von Vanſittart vorgeſchlagenen Plane ſollte die,
nach den urſpruͤnglichen Verfuͤgungen beabſichtigte , Erleichte⸗

rung gewaͤhrt, das unmaͤßige Anwachſen des Tilgungsfonds ver⸗

hindert , und zu gleicher Zeit den Glaͤubigern die naͤmliche Si⸗

cherheit gegeben werden , als wenn ſie ein Recht auf die Be⸗

handlung nach den Verfuͤgungen von 1792 haͤtten, wornach

jedes Anlehen laͤngſtens innerhalb 45 Jahren , von der Zeit
der Entſtehung an gerechnet , zuruͤckgekauft , oder auf andere

Weiſe getilgt werden ſollte .

Zu dieſem Ende wurde erklaͤrt :

1. daß eine , dem Schuldkapital von 1786 gleiche
Summe , und ein , den Zinſen jenes Kapitals beynahe gleicher,
Betrag von Zinſen ſich in den Haͤnden der Tilgungscommiſſion
befinde , und feſtgeſetzt , datz , ſobald die Zinſen der zurück⸗

gekauften Schuld dem Betrage der Zinſen von dem Schuldkapi⸗
tale , das im Jahr 1786 vorhanden war , vollkommen gleich
ſeyn wuͤrde, dieſe ganze Schuld fuͤr abgeloͤſt zu erklaͤren, und
die Summen , die ſeither zur Verzinſung und ſucceſſiven Til⸗

gung verwendet wurden , ſobald es noͤthig ſey , fuͤr kuͤnftige



neue Anlehen benutzt , und daß daher fuͤr die Verzinſung und

Tilgung ſolcher neuen Anleben , ſo weit die heimgefallenen Zin⸗

ſen reichen , keine neue Taxen auferlegt werden ſollen . Dar⸗

nach ward angenommen , daß die Anlehen , die man bey der

Fortdauer des Krieges in den Jahren 1813 , 1814 , 1815

und 1816 zu beduͤrfen glaubte , und noch ein Theil der im

Jahr 1817 , unter gleicher Vorausſetzung noch erforderlichen,

keine neuen Auflagen verurſachen wuͤrden .

Da der conſolidirte Fond im Jahr 1802 in der Be⸗

trachtung , daß der vereinigte Tilgungsfonds durch die damals

getroffenen guͤnſtigen Verfuͤͤgungen eine Vermehrung ſeiner Laſten

wohl ertragen koͤnne , mit den oben erwaͤhnten 86,796/375

Pfund Sterling , die urſpruͤnglich keinen Tilgungsfonds erhalten

hatten , belaſtet worden war ; jene guͤnſtigen Verfuͤgungen nun

aber zum Theil zuruͤckgenommen wurden , ſo wurde , um ſaͤmmt⸗

liche öffentliche Glaͤubiger in eine gleiche, guͤnſtige Lage , nach den

Anordnungen vom Jahr 1792 , zu ſetzen,

2. beſchloſſen , daß fuͤr obige Anlehen ein Tilgungsfonds

von einem Procent vom Hundert mit 867,963 Pfund Ster⸗

ling eingeſetzt werde .

Damit durch die Ausgabe von Schatzkammerſcheinen keine

Schulden entſtehen , fuͤr deren ſucceſſive Abzahlung nicht ge⸗

ſorgt waͤre, wurde

3. verordnet , daß fuͤr den Betrag der fruͤhernSchatz⸗

kammerſcheine ebenfalls ein Tilgungsfonds von einem Procent

in das Budget aufgenommen , und daß dann jedes Jahr fuͤr

den , im Laufe deſſelben entſtandenen , Zuwachs , zu deſſen Ab⸗

tragung keine Mittel angewieſen wuͤrden , ein gleicher Tilgungs⸗

fonds aus geſetzt werden ſolle .
Ferner wurde

4. beſtimmt , daß in Zukunft , ſtatt einen Sinkingfund

von einem Procent fuͤr die Tilgung eines jeden einzelnen Anle⸗



hens zu bewilligen , der ganze Fond zu vereinigen , und zur
Tilgung der Anlehen nach der Reihe ihrer Entſtehung zu ver⸗

wenden , und ſo bald als eine , den aͤlteſten Anlehen gleiche,
Summe zuruͤckgekauft ſeyn ſollte , der Betrag der Zinſen und
des Tilgungsfondes eines ſolchen abgeloͤsten Kapitals als diſ⸗
ponibel fuͤr den oͤffentlichen Dienſt zu betrachten , und daß auf

gleiche Weiſe , durch den vereinigten , zur Ablöͤſung aller ſeit 1792
contrahirten Anlehen beſtimmten , Sinkingfund , auch jedes

kuͤnftige Anlehen nach der Zeitfolge der Entſtehung abzuloͤſen,
und alsdann der Belauf der davon herruͤhrenden Laſten als

freygeworden zu betrachten ſey. Aber der ganze , durch die

Beſchluͤſſe von 1786 , oder ſpaͤtere Verfuͤgungen geſchaffene ,
Tilgungsfonds ſollte fortbeſtehen , und ſeinem Zwecke gewidmet
bleiben , bis der ganze Betrag der vorhandenen , und waͤhrend
des Krieges noch entſtehenden Schulden abgeloͤſt ſeyn wuͤrde.

Da nach dieſen Verfuͤgungen die Tilgung der folgenden
Anlehen nicht vom Augenblick ihrer Entſtehung anfangen konnte ,
ſondern bis zur Tilgung aller fruͤhern Anlehen ausgeſetzt bleiben

mußte , ſo wurde , um die Berichtigung einer jeden Schuld in⸗

nerhalb eines Zeitraums von 45 Jahren , von der Zeit ihrer

Entſtehung deſto mehr zu ſichern ,

5. verordnet , daß in jedem Jahre , wo das erforderliche

Anlehen groͤßer iſt , als die zur Sckuldentilgung verwendbare

Summe , a ) fuͤr den , dieſer verwendbaren Summe gleichkom⸗
menden , Betrag , der gewoͤhnliche Tilgungsfonds von einem

Procent des Nominalkapitals , und b ) fuͤr den Betrag des

Ueberſchuſſes ein ſtaͤrkerer Tilgungsfonds , naͤmlich eine , der

Haͤlfte des Zinsbeduͤrfniſſes gleichkkommende , Summe , ausge⸗
ſetzt werden ſoll .

Darnach mußte nun

6. der Betrag der aufzuerlegenden Taxen jedes Jahr auf

folgende Weiſe beſtimmt werden . Die Zeit der vollſtaͤndigen



Abloſung eines Anlehens war nach Abſ. 4 , die Belaſtung der

conſolidirten Fonds mit Zinſen und Tilgungsfonds nach Abſ . 5

zu beſtimmen . Fiel im Laufe des Jahres kein früuͤheres Anle⸗

hen , als getilgt anheim , ſo mußten fuͤr den Betrag der Zinſen

und des Tilgungsfonds neue Taxen auferlegt werden . Wenn

aber ein Anlehen , oder mehrere zu Ende gingen , ſo mußten

die Zinſen dieſes , oder dieſer Anlehen zur Deckung der neuent⸗

ſtandenen Belaſtung verwendet , und nur fuͤr den Ueberſchuß

der neuen Belaſtung Taxen aufgelegt werden . Ueberſtiegen die

Zinſen der heimgefallenen Anlehen den Betrag der Belaſtung ,

welche die neuen Anlehen herbeyfuͤhrten , ſo wurden keine neuen

Taxen erhoben . Der Ueberſchuß jener Zinſen verblieb dem con⸗

ſolidirten Fonds zur Deckung kuͤnftiger Anlehen .

Um dieſen vielbeſprochenen Plan in ein helleres Licht zu

ſetzen , fuͤgen wir eine Darſtellung der Anlehensoperationen vom

Jahre 18 13 bey , da er ſeine erſte Anwendung fand .

1. Die Anlehen vom Jahr 1813 betrugen fuͤr England :

Geliehene Fundirte
Summen Kapitalien

a ) an fundirten Schatzkam⸗

merſcheinen je fuͤr 1o0 Pfund

Darlehen 115 Pfd . 10 Schl . fun⸗

dirtes , 5 Proc . tragendes Kapital 12,000,000 13,860,000 .

b ) an fundirten Schatzkam⸗

merſcheinen je fuͤr 100 Pfund

139 Pfd . fundirtes , 4 Proc . tra⸗

gendes Kapital 3,755/00 5/220,423 .

c . ) an Anlehen je fuͤr 100

Pfund 170 Pfund 3 Proc . tragen⸗

des . Kapital 21,000,00 35,7 00,000.

36,755/700 54/7 80,425·



000

36,755,7 00 .

2. Der Betrag des Tilgungs⸗
fonds fuͤr die engliſche Schuld wurde

fuͤr dies Jahr geſchaͤtzt auf 13,013,9 14 .

Wi jäiäjiĩiiii eeeeeee

3. Der Ueberſchuß der Anle⸗

hen betrug daher . 23,741,786 .

4. Den erſten Theil des Anlehens bildeten :

Erhobene Sumnien Nominalkapital

zu 5 Procent fundirte Schatzkam⸗

merſcheine 12,000 , 000 13,860,000 .

zu 4 Procent fundirte Schatzkam⸗

merſcheine 1,013,914 1,409,340 .
Wäiiiiieee

13,0 13,914 15,269,340 .

Die Laſten , welche dieſe Anlehen mit ſich brachten , be⸗

trugen

an Zinſen von den 3 Pro . 6093,000 .
— — — — 1 Prooo . 56,374 .

Verwaltungskoſten 4,580 .

Tilgungsfonds vom einem Proc . des Kontnel
Kapitals . 152,693 .

EEE
Summe der Laſten 960,747 .

Den zweyten Theil der Anlehen bildeten :

Erhobene Summen Nominalkapital

a ) zu 4 Proc . fundirte Schatz⸗

kammerſcheine 4 2,,741,766 3,811,083 .
b ) das in den 3 Proc . Stocks

gemachte Anlehen 21,000,00 35,00,000 .
PPPUU
23,741,786 39,5 11,083

Anhang 1. 4



Die Laſten von den zu 4 Proc . fundirten

Schatzkammerſcheinen betrugen an Zinſen . 152,443 . 1

Verwaltungskoſten . 8 5 8 1,144 .

Sinkingfund , beſtehend in der Haͤlfte der Zinſen 76,221.
⏑ . —

22,808 .
Summe 2 5

von den Anlehen : f

Zinſen 5 1,07 1,000 .

Sinkingfund , wie oben 8 53565,500 .

mit dem Anlehen verbundene Annuitaͤten 89,250 . 1

Sinkingfund der Annuitaͤten . 1,499.

Verwaltungskoſten . 113250
iieeeeeeeee , N

Summe 1,708/628 .

229,808 .
Hierzu obige 5

Ganze Laſt des zweyten Theils 1,938,436.

6. Hierzu die , von dem erſten Theile her⸗

ruͤhrenden Laſten 5 4 906,647 .

Ganze Laſt aller im Jahre 1813 gemach⸗

ten Anlehen 5 5 2,845,084 .

worunter 765,9 13 Pfd . Sinkingfund .

Um dieſe Laſt zu decken , wurden folgende

rückgekaufte Kavitalien als getilgt erklaͤrt :

3 Proc . conſol . 46,884/600 .

2 Proc . redur . 47,892,400 .

Summe 94,777,100 .

Wovon die Zinſen betrugen 8 2 . ,843,313 .

nicht eingerechnete Differenz 1 %

— —

*) Solche Finan : kunſtwerke ſtehen in einem grellen Contra⸗

ſte mit dem einfachen Weſen der Dinge . Möglichſte Spat⸗
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VII . Dieſer Plan wurde noch in den erſten Jahren
nach hergeſtelltem Frieden getreulich befolgt .

Da nach Aufhebung der Einkommenstaxe die Einnahmen
zu den Ausgaben nicht reichten , ſo mußte man mit der einen
Hand fortfahren zu leihen , waͤhrend man mit der andern Ka⸗

pitalien zuruͤckkaufte. Im Jahre 1819 kamen aber zu dem

Beduͤrfniß der Schuldentilgung noch bedeutende Zahlungen an
die Bank , und die Nothwendigkeit hinzu , die Summe der um⸗

laufenden Schatzkammerſcheine zu vermindern .

Das große Anlehen , deſſen man hierzu bedurfte , konnte

man zu erhalten nicht hoffen , da die Bank den Discont ver⸗

weigerte . Daher wurde man , wie ſchon erzaͤhlt worden iſt ,

ſamkeit in den Ausgaben ; Deckung der unvermeidlichen

Bedürfniſſe durch Auflagen und ſo weit die Krafte augen⸗
blicklich verſagen , Benutzung des Hülfsmittels der Anlehen ;
Tilgung der Schulden , wenn die Ausgaben ſich vermin⸗

dern , ſo ſchnell , als es ohne Nachtheil geſchehen kann .
Dies ſind die Puncte , die jedes Jahr in Ueberlegung zu
nehmen und nach Zeit und Umſtänden zu beſtimmen
waren . Zeit und Umſtände richten ſich aber nicht
nach Syſtemen , daher denn dieſe nach jenen ſtets wechſeln .

Die ſehr einfache Wirkung der oben dargeſtellten ver⸗
wickelten Operationen beſtand darin , daß ein größerer

Theil der Staatsausgaben durch Anlehen gedeckt wurde ,
als es nach dem Syſteme vom Jahre 1802 geſchehen durfte .
Nach dieſem Syſteme mußten nemlich die Zinſen der ge⸗
tilgten Kapitalien dem Sinkingfund verbleiben , und fuͤr die

Deckung der Zinſen und des Tilgungsfonds neuer Anle⸗

hen auch neue Mittel herbeygeſchafft werden .

Obiger Plan entſprang aus der Betrachtung , daß die

7 Umſtände eine Vermehrung der Taxen nicht mehr erlaub⸗

4
*



„

genöͤthiget , den Tilgungsfonds anzugreifen , um eine bedeu⸗

tende Summe fuͤr den laufenden Dienſt zu verwenden .

55

Brittiſche Anleheasoperationen vom Anfang

des franzoͤſiſchen Krieges bis zum 1. Februar

8

Durch die verſchiedenen Anlehen , welche Großbritannien,

und ſeit 1797 auch Itland , unter brittiſcher Garantie , in

England gemacht haben , wurden in dem Zeitraume von

1793 bis zum r . Februar 1817 folgende Summen wirklich

ten . Iſt man ſo weit gekommen , ſo muß man freylich
Dieſe vermehren ſich

zu Anlehen ſeine Zuflucht nehmen .

dann jahrlich um den Vetrag der Zinſen von den Anle “

hen des letzten Jahres und damit kann man fortfahren,

bis die angeſchwollenen Zinſen , wozu die Taxen nicht

mehr reichen , dem Kapital gleichkommen , das man bey

den Kapitaliſten jährlich zu finden vermag . Der Fehler

lag aber urſprünglich darin , daß man die Taxen , die

man nach und nach zur Deckung der Zinſen für

die jährlich ſteigenden Anlehen , doch zuletzt aufle⸗

gen mußie , nicht lieber früher zur Deckung des

Staats Aufwands auflegte , wozu die frühern An⸗

tehen verwendet wurden .

Dech wir dürfen hierüber auf das A. Capitel , der er⸗

ſten Abiheilung des 4. Buchs verweiſen

Zweckmäßig war die Beſtimmung , daß nach dem Plane

von Vanſittart die Schulden eben ſo wie der Tilgunsfonds

als eine vereinigte Maſſe Endiscriminate mass ) betrach⸗

tet werden ſollte .
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erhoben , folgende Kapitalien fundirt , und folgende Kapitalien
zuruͤckgekauft:

Jahr Erhobene Nom' nal⸗ Zurückgekaufte
Summen Kapital Kapitalien

1793 4,500,00⁰ 6,250 %0 2,174,405 Pf . St .

1794 12,907,45r 15/676,526 2,804,/945

1795 19,400,4 ? 7 25,/609,868 3 ) /083 . 455

1796 ) 20,26,727 41,303,599 4,390,670

1797 45/529,/399 70,0 12,660 6,716,053
1798 17,000,ooo 34 . 000,00 7,871,273
1799 18,/800 , 00⁰ο 32,749,250 77/282,169
1800 20 , 500,00⁰0 32,185 , 00 77/480,02
1801 28,000,00⁰0 40,210,0⁰ 8,320/32¹
1802 33/910,50 44,128,688 8/00f, —g
1803 12,000 OO0 19,200,,00 10,914,808
1804 14 , 500,00⁰0 26,390, %ß 11,884,630
1805 24,000,000 44 203/124 12,880,982
1806 20,000,ο 33,200 %j , 0 13,522 , 108

1807 15,700,0 23,704 . 825 14/084 , 170
1808 14,/500 %õ%,/ã, ! 16,647,629 14,/822,477
1809 21,932 , 100 24,878/122 15,248,307
1810 21/71 5o0 27,391,358 16,647,803
181T 24jοοhEjꝑn 209 244,7T1T 19,330,733
1812 32,221,325 48,390 %031 22,490,4 17
1813 42,755,70 % ¼ 64 . 98 %,423 235,722 , 853

1814 46/007,400 70,988,430 20,780 557

1825 54,135,589 87,448,402 22,380,872
1816 3/000ο⁰ο 3,000οο 20,807 , 871m.

Summe 576,527,788 870,891,785 300,564,908 .

) Unter den Anlehen vom Jahre 1796 iſt eines von 18
Millionen Pfund Sterling ( unter dem Namen loyalty



— 54 ε

Die jaͤhrlich entlehnten Summen ſind ſehr ungleich ,

theils weil der Vollzug der , in einem Jahre eroͤffneten , An⸗

lehen oft in das naͤchſte Jahr ſich ausdehnte , theils weil

von Zeit zu Zeit die , in fruͤheren Jahren angehaͤuften,

Schatzkammerſchulden fundirt wurden.

Der Betrag der wirklich erhobenen , und in die

Staatscaſſe gefloſſenen Summen belief ſich im Durchſchnitt :

I . in dem Zeitraume von 1793 bis 1815 einſchließ⸗

lich , iäbelich aufffß˖ - 24,935/990.
2. in dem Zeitraume von 1793 bis 1802 ,

auf 5 23,/106,457.

3. in den Jahren 1803 bis 1809 17,518/89l .

loan ) begriffen , deſſen Uebernehmer für 100 Pfund eine

Obligation von 112 Pf . 10 Schil . und die Wahl erhiel⸗

ten , zwey Jahre nach Abfluß des Friedens entweder baare

Bezahlung zu fordern , oder ihre 5 Procent tragende Stocks

in 3 Precent tragende , nach dem Verhaltniß von 133 Pf .

b Schil . 8 D. von den letzten für 100 Pfund der erſten ,

zu verwandeln .

Dieſe Bedingungen wurden verſchiedentlich abgeändert .

Durch die Verwandlung der Nominalkapitalien erhöhten

ſich dieſelben in den Jahren 1804 und 1805 um

5,143,124 Pfund , welche in der Rubrik „ Fundirte Ka⸗

pitalien ““ unter dem Jahr 1805 eingetragen ſind , obwohl

die Vermehrung nur nominal iſt .

Baar zurückgezahlt wurden von dieſem Anlehen vom

Jahr 180b bis 181b nur 2,32b,885 , welche hier unter

den getilgten Summen nicht enthalten ſind .

Am 1. Februar 1817 waren noch 1,056,530 rückſtän⸗

dig , der Reſt iſt in andere 3 und 5Proc . tragende Stocks

verwandelt .
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4. in den Jahren 18 10 bis 1812 265,977,44t .

5. in den Jahren 1813 bis 1818 . 47,632,896 .

Zieht man die , zum Aufkauf der brittiſchen , und der

von Großbritannien garantirten iriſchen Stocks wirklich ver⸗

wendeten , Summen von den aufgenommenen Kapitalien ab ,

ſo betragen die dem Kapitalmarkte effectiv entzogenen Kapi⸗
talien jaͤhrlich im Durchſchnitt : *)

in den Jahren

1793 bis 1802 ungefaͤhr 19 Millionen

1803 — 1809 9 —

1809 — 1812 — 14 —

1813 1815 — 34

Außer den Anlehen fuͤr die eigenen Beduͤrfniſſe Groß⸗

britanniens wurden in den Jahren 1795 und 1797 deren

zwey fuͤr Oeſtreich , und in dem Jahre 1809 eines fuͤr Por⸗

tugal gemacht . Das erſte oͤſtreichiſche betrug 4,600,000 ,

das zweyte 1,620,000 , und das in den 3 Procent tragen⸗

den Stocks fundirte Nominalkapital beider Anlehen 7,502,33

Pfund .

Die fuͤr Portugal aufgenommene Summe belief ſich

auf 600,000 Pfund , wurde auf gleiche Weiſe in den drey

Procent tragenden Stocks mit 895,522 Pfund fundirt , und

*) Nach einer auf die , von Hamilton angegebenen , rückge⸗
kauften Nominal - Kapitalien und den Durchſchnitt des

Kaufpreiſes gegründeten approximativen Berechnung . Wenn

man für den Zeitraum von 1613 bis 1815 die in dieſen

Jahren eingetretene Verminderung der Schatzkammerſcheine
abzieht , ſo iſt der Durchſchnitt nur 32 Millionen Pfund .
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von Groß britannien garantirt , welches ſowohl fuͤr Vetzinſung ,

als ſucceſſive Tilgung ſorgte .

Irland hat noch beſondere Anlehen gemacht ,

Dublin erhoben , und verzinst wurden , und Gen ſo , wie die

fuͤr ſtemde Maͤchte negocirten , unter den , in der ſo eben ge⸗

gebenen Ueberſicht dargeſtellten , Summen nicht enthalten ſind .

Im Ganzen betragen die in dem Zeitraum von 1703

bis zum 5. Januar 1817 durch Anlehen wirklich erhobenen

Anlehensſummen ( sums raised ) ungeſaͤhr 609 Millionen

Pfund ohne die Schatzkammerſcheine —) ; und die in gleichem

Zeittaume , zum Aufkauf von brittiſchen , iriſchen und der ,

von den fremden Anleihen herruͤhrenden Stocks , wirklich ver⸗

wendeten Summen ( sums expended ) , nicht ganz 197

Millionen . * )

die in

) Nämlich :

1. für England 511,777,786 Pf . St .

2. Für Irland in London erhoben ,

von Großbritannien garantirt 64,750,000
3. Für Irland , urſprunglich von

Großbritannien nicht garantirt

britt . Cur . 206,271,531

4. Für Oeſtreich und Portugal 6,820,000
eeeeeeeeeeeeeee

609,619,319 Pf . St .

* n ) Es wurden verwendet zur Tilgung :
1. Der brittiſchen Schuld vom Jahre

176b bis zum 1. Febr . 1817 183,360,223

2. Der iriſchen , von Großbritannien ga⸗

rantirten 11,873,459

3. Der beſondern iriſchen , von Großbri⸗

tannien nicht garantirten , in britti⸗

ſchem Current 5,439,8b5
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Die unfundirte brittiſche Schuld hat ſich in dem Zeit⸗
raume von 1793 bis 1817 gleichfalls bedeutend vermehrt .

Der Betrag der Schatzkammerſcheine ſtieg von 1 1,36 1,000
auf 44 . 650,00 , alſo um 33,289,000 Pfund Sterling .

Die Schatzkammer⸗ , Marine⸗ und Artillerieverwaltungs⸗
ſcheine betrugen am 5. Jaͤnner

Vermehrung oder Verminderung
1793 14,902,6256 .

1808 19,961, „ 408 ＋ 5/058,783 .

1809 47,383,632 ＋ 27,422,224 .

1813 54,055,632 ＋＋ 6,672,000.
1817 46,777,672 — 7 , 277,960 .

und einſchließlich verſchiedener anderer Artikel :

1813 657,838,696 .

1814 60,968,966 3,130 , 270.
1815 68 . 580,524 7,611,558 .
1816 438,725,359 — 19,865/165 .

1817 50,047,88 ＋ 17,321,29 .

201,682,547

4. Der öſterreichiſchen und portugieſi⸗
henn

EEECC········

Summe 203,109,839

Außer dieſer zum Aufkauf verwendeten

1 Summe wurden an den ſogenannten 10-

Jalty loan zurückbezahlt 2,321,590
ieereeee .

Summe 205,431,429

Hiervon ſind aber ohngefähr 8 Millionen Pfund Ster⸗

ling abzurechnen , die vor dem Jahre 1793 , nämlich ſeit

f Gründung des Pitt ' ſchen Tilgungsfonds im Jahre 1786
0 bis 1702 einſchließlich , zur Tilgung der brittiſchen

Schuld verwendet worden ſind , da dieſelben unten dem

erſten Poſten enthalten ſind .



Im Ganzen wurden alſo durch Anlehen und durch

Schatzkammerſcheine , nach Abzug der zur Schuldentilgung ver⸗

wendeten Summen, ungefaͤhr445 Millionen erhoben .
Folgende Ueberſicht zeigt , in welchem Verhaͤltniß die

angewieſenen Zinſen zu den , in die Staatskaſſe gefloſſenen ,

Kapitalien ſtanden .

Jahre Intereſſen

1793 42

1794 4

1795 ( 42

1706 4²

1797 538

und 6265

1798 6

1799 5³³

und 5⸗5

1800 4325

1801 4²

1802 3²

1803 425

1804 25

2. Fundirte Schatzkammerſchei

gehends keine Annnitaͤten verbunden waren :

Jahre

1794

1795

1706

1802

1808

1809

1. Anlehen .
Intereſſen

einſchließlich
der

Annuitäten

keine

42

4²⁰

428

keine
2

25

6²³

keine

keine

keine

keine

keine

5²
keine

Intereſſen
1

5²

5N1

N40

OlÆ

Oi

5

und 5

*8Q909

Jahre Intereſſen

1805 5²

1806 4429

18 435

188 458

1809 4⁸

1810 42

1817 528
und 42

1812 5328

und 525

18˙3 52

und 528

1814 423

1815 5²

Jahre

1810

1811

1812

1813

1815

2

Intereſſen
einſchließlich

der
Annuitäten

keine

keine

keine

keine

4³
keine

keine

4⁴⁸

keine

keine

5³8
keine

keine

keine .

ne , womit durch⸗

Intereſſen
3

5²

222 ◻

N

l

Ou

dn]

ε

Iu
AI

N

N. 01

ei

oi

Ol=

Oαε
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Die Darleiher hatten , nebſt dem anticipirten Zinſen⸗

genuß , noch den weitern , in ſeinem Einfluß auf den Zinsfuß

indeſſen unbedeutenden Vortheil anzuſchlagen , den ihnen das ,

nach dem Frieden zu erwartende , Steigen der Fonds verſprach .

Der Zinsfuß der durch Fundirung von Schaͤtzkammer⸗

ſcheinen entſtandenen Stocks war aus dem Grunde ſtaͤrker ,
weil ſie in der Regel in fuͤnf Procent tragende Kapitalien

verwandelt wurden , waͤhrend die neuen Anlehen meiſtens in

drey Procent tragenden beſtanden .

Dort war bey dem Fallen des Zinsfußes , welches die

Regierung zur Heimzahlung des Kapitals veranlaſſen konnte ,
der vom Steigen der Fonds zu erwartende Gewinn nicht ſo

groß , wie bey den letzten , die uͤbrigens wohl ſchwerlich ſo

bald auf 100 gehen werden .

Wenn man die Anlehen ausſcheidet , die in verſchiede⸗

nen Stocks vermiſcht eroͤffnet wurden , oder womit Annuitaͤ⸗

ten verbunden ſind * ) , ſo erhaͤlt man

1. fuͤr die reinen , nur in den drey Procent tragenden
Stocks fundirte eilf Anlehen im Durchſchnitt einen Zinsfuß

von 5 Pfund 2 Schilling fuͤr 100 Pfund , oder 518 Procent ;

2. fuͤr die in den fuͤnf Procent tragenden Stocks fun⸗

dirten zwoͤlf Anlehen im Durchſchnitt einen Zinsfuß von

5 Pfund 10 Schilling 3 D. , oder von 52 Procent .

3. In den vier Procent tragenden Stocks wurden un⸗

vermiſcht nur zwey Anlehen , zuſammen von 11,755 /00
Pfund Sterling nahe zu fuͤnf Procent gemacht . Dieſe geben

ober keinen ſichern Mazſtab .
Der Durchſchnitt der drey Procent tragenden Stocks

erhöht ſich auf 51889 Procent , und gibt fuͤr 100 Pfund

* ) Hamilton in dem angeführten Werke pag . 251 .
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Nominalkapital einen Preis von 57 25 , wenn man das be⸗

deutende Anlehen von 27 Millionen Pfund Sterling in den

Maßſtab aufnimmt , das im Jahre 1815 mit 46,980,000

Pfund in den drey Procent tragenden Stocks , und mit

2,700,000 in den vier Procent tragenden Stocks eroͤffnet wur⸗

de , und das letzte Kapital , in dem Verhaͤltniß von 3 : 4

erhoͤht , dem erſten beyſchlaͤgt.

Auch dieſer Durchſchnitt iſt noch etwas zu niedrig , da die

theuern Anlehen von 1797 und 1798 , womit Annuitaͤten

verbunden waren , in dem Maßſtabe nicht begriffen ſind .

6.

Betrag der brittiſchen und iriſchen Schuld ,

der Zinſen , Annuitaͤten und des Tilgungsfonds

am 1. Februar 1817 .

I . Schuldkapitalien nach Abzug der getilgten Summen .

1. Fundirte Kapitalien .

Wirkliches Kapital zu

Nominalkapital 3 Proc . berechnet

a ) Der brittiſchen Schuld . 682,769,315 794,903,557 .

b ) Der iriſchen , von Groß⸗

britannien garantirten , in

London verzinsbaren Schuld 33,944,904 87,41 1,028 .

c ) Der beſonderen , zu Dublin

verzinsbaren Schuld . 23,336,763 33/03,234 .

d ) Der üubernommenen Anle⸗

hen , naͤmlich des kaiſerlichen 5,58 1,917 5,58 1,917.
des portugieſiſchen 468,80r 468,801 .

Summe der geſammten britti⸗

ſchen und iriſchen fundirten

Schuld . . 796,101,700 922,068,538 .



796 , 101,70⁰0 92 2,068,538 .
Hierzu kommt

2. die unfundirte Schuld
an Schatzkammerſcheinen . . 44,650,300 73,225,900 .

——
Summe der fundirten und un⸗

fundirten Schuld . 840,762,000 995/294,433. Ä
3. Die ganze unfundirte Schuld betrug 50,047,088

unter allen Rubriken , alſo 3,397,7 88 Pfund mehr , als die
Summe der Schatzkammerſcheine „ Kund das ganze Nominal⸗

kapital der fundirten und unfundirten Schuld 846,148/788
Pfund Sterling , ohne manche Zahlungsruͤckſtaͤnde , wofuͤr noch
keine Scheine ausgeſtellt ſind , zu rechnen ( Ham . p. A
Dazu kam noch die iriſche unfundirte Schuld mit 5/774,883
iriſcher , oder 5,367,088 brittiſcher Current . Allein da eine ſchwe⸗
bende Schuld uͤberall angetroffen wird , und ruͤckſtaͤndige Forde⸗

rungen an Steuern dagegen gerechnet werden moͤgen , ſo muß
man , beſonders wenn man den Schuldenſtand von verſchiede⸗
nen Perioden vergleicht , wo die Staatseinkuͤnfte ſehr verſchie⸗
den ſind , hierauf Ruͤckſicht nehmen . Wenn man die Schatz⸗

kammerſcheine , die man , bey dem hohen Betrage anderer lau⸗

fenden Schulden , der ſtaͤndigen Schuld wohl beyzaͤhlen darf ,
von der Summe der unfundirten abzieht ; ſo bildet der Reſt ,
der dem fuͤnften Theile der Staatseinkuͤnfte gleich kommt , noch
eine namhafte ſchwebende Schuld .

II . Zinſen und Annuitaͤten der Staatsſchuld .

1. Der fundirten .

Die Zinſen der brittiſchen , und der von Großbritannien garan⸗
tirten und uͤbernommenen Schulden ( obige Poſit . 3* 2
und 4 ) betrugen 26,650,959 .
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26,650,959 .

Der beſondern iriſchen , in Dublin verzins⸗

lichen Schuld 1,011,096 . 5
iieeee

Summe der fundirten Zinſen . . 27,062,055 ,

Hierzu

2. die Zinſen der brittiſchen Schatz⸗

kammerſcheine 2,196,777 .

Summe der Zinſen der fundirten Schuld ,

und der brittiſchen Schatzkammerſcheine 29 858,832 .

3. Annnitaͤten .

1. Die von brittiſchen , und anderen von

Großbritannien garantirten Anlehen her⸗

ruͤhrende betrugen , einſchließlich der

lebenslanglichennnndnmn 1,883,159 .

2. die beſondern iriſchen , in Dublin zahl⸗

He ( 44,00f .
ieeeeeeeeer S8n

Summee 1,927,160 .
ieeeeeeeeee

3. Summe der Zinſen und Annuitaͤten . 31,785,992 .

* ) Sind von Hamilton pag . 163 und 1b7 zu 1,001,097

angegeben . Dieſe Angabe beruht aber auf einem Fehler

in der Reduction des iriſchen Geldes , in welchem die

Zinſen 1,005,355 Pfd . betragen . Daher ſtimmt auch bey

Hamilton pag . 165 u. 167 das zu drey Proc , reducirte

Schuldkapital mit dem angegebenen Zinsbetrage nicht

überein .
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Die meiſten Annuitaͤten endigen im Jahre 1860 . ; die
lebenslaͤnglichen, zur Schuldentilgung verwendeten
am 1. Februar 1817 225,255 Pfund Sterling .

Die vom oͤſtreichiſchen Anlehen herruͤhrenden endigten imU

Jahre 1819 .

„ betrugen

III . Tilgungsfonds .

Am 1. Februar 1817 betrug
I . der Tilgungsfonds der brittiſchen

Schuld .
11,673,374 Pfd . St .

2. der iriſchen , von Großbritannien
garantirten Schuld . 1,612,226 —

3. der kaiſerlichen Anlehen 94,352 —
des portugieſiſchen Anlehens . 42,801 —

5. der beſondern iriſchen Schuld . . 586,806 —

iiieeeeeeeeeeeeee
Summe 14,000,853 Pfbd. St .

Seit Errichtung des Tilgungsfonds ſind folgende Kapita⸗
lien getilgt worden :

I . von der brittiſchen Schuld

a ) durch Aufkauf , der in einem Mit⸗
telcurſe von 62 fuͤr die 3 PEt ,
Stocks Statt fand 291,7 19 , 172 Pfd . St .

b ) durch Ausbleiben der Schuldner,
deren Dividenden dem Sinkingfund
heimfielen , und durch Benutzung
der Zinſen zur Schuldentilgung 539,268 —

c ) durch Verwandlung in Leibrenten 3,449,9056 —
d ) durch Abtrag mittelſt Abloͤſung der

Landtare

12

3**3*«„ 45,90,994 —
D EE

Summe 320,999,994 Pfb. St .



320,999,094 Yfd . St .

2. von der iriſchen , von Großbritannien

garantirten Schuld . 19,087,846 —

3. von den kaiſerlichen Anlehen . . 1,920/ %16 —

4. von dem portugieſiſchen Anlehen 423 —

Summe 352,435/277 —
5. von der beſondern iriſchen Schuld

8,919,362 brit . Curr, 3 8,233,252 —

Summe 350,668 . 530 Pfd . St .

Dieſe getilgten Summen ſind bey der Darſtellung der

Schuldkapitalien am 1. Februar 1817 / wie ſchon bemerkt

worden iſt , in Abzug gebracht .

Vergleichung des Schuldenſtandes vor und nach

der Periode von 1793 bis 1817 .

1. Im Jahr 1793 betrug
Auf ein 3 Procento⸗

Kapital berechnet

à ) das brittiſche Schuldkapital nach

Abzug der durch den Sinkingfund

getilgten Kapitalien 227,982,148 250,8 19,143.
b ) das iriſche auf britti⸗

ſche Current reducirt . 1,193,083 1,418,100 .

Summe 2209,075,22 1 252,237,243 . —“)

In der Tabelle p. 331 , wel⸗
* ) Hamilton pag . 167 . —

allenen Stocks nicht
che hiervon abweicht , ſind die verf

innebegriffen .

u * ) Die geſammte unfundirte Schuld belief ſi

14,902,035 , alſo um 3,541,035 höher .

Dieſe , ebenfalls ungefähr einen Fünftheil der

maligen Staatseinkünfte betragende Summe unfundirter

Schulden iſt hier , wie oben , hinweg gelaſſen .

ch damals auf

da⸗
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229,075,22 252,237,243 .
Hierzu die Schatzkammer⸗

ſcheine , welche damals im Um⸗

lauife Waärenn 11,361,000 11,367,000 .

Summe 240,436,221 263,598,243 .
2. An Annuitaͤten wurde damals bezahlt

a ) an brittiſchen ( ˙ ( öæſ81,393,870
Fooo⸗⸗⸗·⸗·⸗· 44,020.

iiiii

1,337,890 .

3. Die Intereſſen beliefen ſich

a ) fuͤr die brittiſche Schuld aut 7,524,574 .
ohh 42,543 .

iiieeeeeee

7,567,117 .

Hierzu

4. die Zinſen der damaligen Schatzkammer⸗
ſcheine , zu 3 Procent geſchaͤtzt, unge⸗

„ ns
iieeeeeeeeeeee

77907,947 .

5. Die Summe der Zinſen und Annui⸗

taͤten betrug im Jahre 1793 . 9,245,837 Pfd . St .

Wenn man den Schuldenſtand von 1793 , und vom

1. Februar 1817 vergleicht , ſo zeigt ſich

I . daß ſich das Kapital der fun⸗

dirten Schuld und der Schatz⸗

kammerſcheine , die Zinſen zu

3 Procent berechnet , waͤhrend
des Krieges vermehrt hat um 731,696,195 Pfd . St .

Anhang 1. 5
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2. daß die Zinſenlaſt um 21,930,885 Pld . St .

3. die Summe der Annuitaͤten aller

Ait Aintn . . 589 %

4. und der Betrag der Zinſen und

Annuitaͤten zuſammen genom⸗

i

geſtiegen iſt .

Der Werth jenes 3 Procent tragenden Kapitals zu 57 15

berechnet , gibt mit dem zwoͤlffachen Betrag der Annuitaͤten eine

effective Schuldvermehrung von 430 bis 431 Millionen Pfund

Sterling .

GBey dieſer Berechnung muß man aber in Anſchlag brin⸗

gen , daß uͤber 25,290,994 Pfd . Sterling durch die Landtaxe

getilgt worden ſind , wodurch das eigentliche Kapital , um wel⸗

ches die Schuld vermehrt wurde , auf 786,987,189 Pfund

Sterling ſteigt .

Wenn man dies Nominalkapital , 100 Pfund nicht

ganz zu 58 gerechnet , ungefaͤhr zu 438 Millionen Pfund Ster⸗

ling anſchlaͤgt , und dieſer Summe das Kapital des Mehrbe⸗

trags der Annuitaͤten von 589,270 Pfund Sterling , nach ei⸗

ner ungefaͤhren Schaͤtzung, mit dem zwoͤlffachen Betrage derſel⸗

ben , d. i. ſieben Millionen Pfund Sterling wiederum beyfuͤgt,

ſo erhaͤlt man 445 Millionen , d. i. ungefaͤhr die naͤmliche Sum⸗

me, welche übrig bleibt , wenn man von den , ſeit 1793 durch

Anlehen und Schatzkammerſcheine wirklich erhobenen , Summen

( sums raised ) den Betrag der auf die Tilgung verwendeten

abzieht . Dies iſt das eigentliche Kapital , das durch Anlehen

verzehrt wurde .

Das zurüͤckzuzahlende Kapital iſt aber hoͤher anzuſchlagen ,

da , ſo lange die Papiere nicht uͤber Pari ſtehen , die Tilgung

durch Aufkauf nach dem Boͤrſeneurſe erfolgt .



87N. Man darf wohl annehmen , daß waͤhrend eines längern
Friedens die 3 Procent tragenden , die zu 87 bis 88 im Durch⸗

ſchnitt abgegeben wurden , nicht unter 80 , die 4 Procent tra⸗

genden , und die zu § Procent verzinslichen Stocks , welche letz⸗

tere im Durchſchnitt zu 90 bis 91 verkauft worden ſind , nicht

unter Pari abgeloͤſt werden koͤnnen .

Rechnet man bey den verſchiedenen Stocks , die ſeit 1793 ,
nach Abzug der durch Aufkauf getilgten , geſchaffen wurden ,

nach jenen Verhaͤltniſſen, ſo zeigt ſich , daß man , um die Summe

zu tilgen , um welche ſich die Schuld waͤhrend des Krieges ver⸗

mehrt hat , 119 Millionen Pfund Sterling mehr aufwenden

muß , als man empfangen hat , d. i, ſtatt 445 die Summe

von 864 Millionen Pfund Sterling .

8.

Brittiſche Finanzopetationen ſeit dem 1. Fe⸗

bruar 18 17 *) , und Beſtand der Schuld

am 1. Januar 1819 .

1. Im Jahre 1818 wurde kein Anlehen gemacht , der

Tilgungsfonds ward zum Aufkaufe von Stocks verwendet , und

als die Revenuͤenuͤberſchuͤſſe, welche der Tilgungsfond auf ſolche

Weiſe aufzehrte , zur Beſtreitung der Ausgaben dieſes Jahres

* ) Wir geben dieſe Darſtellung wörtlich nach einer hand⸗

ſchriftlichen Mittheilung des Herrn Hamiltons , indem wir

unſere Bemerkungen unten beyfügen . Wenn wir da⸗

durch etwas umſtandlicher werden , als es der Zweck un⸗

ſerer Darſtellung erfordert , ſo glauben wir den Beſitzern

der letzten Ausgabe von Hhmiltons Schrift über die

brittiſche Nationalſchuld , gefaällig zu ſeyn .

5 *
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nicht hinreichten , ſo wurde das Deficit durch Ausgabe von

Schatzkammerſcheinen gedeckt.
Die Veraͤnderung , welche ſich in der fundirten Schuld

von Großbritannien und , ſo weit ſie in Großbritannien zahlbar

iſt , in der iriſchen Schuld in dieſem Jahre ergaben , ſind in fol⸗

gendem Verzeichniſſe dargeſtellt .

1. Brittiſche Schuld .

2 ) Beſtand der brittiſchen , und der von Großbritannien

garantirten , und daſelbſt zahlbaren iriſchen Schuld am

1. Februar 1817 in Pfd . St .

Namen Brittiſche Iriſche Summe

der Stocks Schuld Schuld

Bankſchuld . 14,686 , 800 14,686,800 . “)

3 procent . Annui⸗

taͤten von 1726 1,000 , oo0 1,000,00 .

Süuͤdſeeſtocks und

Annuitaͤten . 13,465/084 13/465,084 .

3 procent . Annui⸗

taͤten von 1751 880,60⁰ 880,600 .

3 procent . conſoli⸗

dirte 345,437,482 32,819,955 378,257,437 .

3 Proc . reducirte 104,791/906 42,948,574 147,740,480 .

4 procent . conſoli⸗

dirte 68,981,344 5,954,375 74/037/719 .

5 procent . Marine⸗

ſchulden . . . 132,674,557 2,322/000 134, 806,557.

681,493/259 83,944,904 765/½438,/163 .

* ) Der Mangel an Uebereinſtimmung der Summen in den

letzten Zahlen , mit den einzelnen Poſten ruͤhrt von Hin⸗

weglaſſung der Schillinge und Penc . her.



Namen Brittiſche Iriſche
der Stocks Schuld Schuld

Transport . . 681,493/259 83 . 944,904 765,438,163.
3 procent . loyalty

Anlehen 1,063 , 7908

Summe

1,063,798 .
Kapital der ſeit 10

Jahren nicht re⸗

clamirten Divi⸗

videnden 212,258 212,258 .

Beſtand am I . Fe⸗
bruar 1817 . . 682,769,315 83/944,904 766,719/419 .

b ) Vom r . Februar 1817 bis zum 5. Jaͤnner 1818 wur⸗
den zuruͤckgekauft, oder uͤbergetragen:

Suͤdſeeſtocks und Annuitaͤten 557,500 Pfb . St .
3 procent . Annuitaͤten von 1757 4500⁰
3 Proc . conſolidirte Stocks . 5,883,090
3 Proc . reducirte Stocks . . 11,942 833
4 Proc . conſolidirte Stocks 3,824
5 procent . Marine

28,372
5 procentige Ioyalty Anlehen 41,829

Iiiieeeeeee

18,502,449 Pfd . St .

Hiervon waren

zuruͤckgekauft worden 17,580,780
in Leibrenten verwandeltt 873,430
durch die Landtaxe uͤbertragen 98,238

iiieeeee
Summe wie oben . . 138,502,449

0

Zum Ankaufe der obigen 17,580/780 wurden 13,453/328
Pfund Sterling verwendet,



c ) Die Schuld betrug amer . Februar

„

Ab

die zuruͤckgekauften oder uͤbertragenen

Kapitalien V

2766,714½/19 .

18,502,440 .

748,211,770 .

Ab

die dem Tilgungsfond weiter zugefalle⸗

nen Kapitalien von nicht reclamirten

Diyidenden : : zß : . 9/788.
⏑,, , RRR

748,201/990 .

Dazu kommt

eine von Icland auf Großbritannien
üͤbertragene Summe 5 proc . Stocks von 7,667. 703.

Betrag der , in Großbritannien zahlba⸗

ren Schuld am 5. Januar 1818 7497869/694 .

d ) Die brittiſche unfundirte

Schuld beſtand am r . Februat

am F. Januar 1818 in

Vermehrung der unfundirten Schuld 16,034,538 . )

Verminderung der fundirten „ 18,503,/449 ,

8 50,047,088 .
66,68 ,526 .

Schuldverminderung 1,867,911 .

* ) Die Vermehrung beſteht aber in wirklich erhobenen

Summen , und die Verminderung iſt in Nominalkapita⸗

lien ausgedrückt , auch ſind die blos übergetragenen Ka⸗

pitalien darunter enthalten . Wenn man die wirklich zur



2. Iriſche , von Großbritannien urſpruͤnglich nicht ga⸗
rantirte Schuld in brittiſchem Gelde :

Betrag Zurückgekauft Reſt
Benennung der Stocks am 1. Februar imJahre 1817 am 5. Jänner

1817 1818

32 proc . Stocks . . 10,063,599 766,318 9,297,286 .

4 proc . Stocks . 626,446 626,446 .

5 procent . in Dublin

zahlbare11,025,504 IT,o257504¾

Zuwachs zu den 5 pro⸗

centigen nach einem

Geſetze vom Jahr 1817 3/193 .

5 procent . in London

zahlbar , aber nicht

von Großbritannien

garantitt 1,710,703 1,719,703 .

23,435,252 766,313 22,672,132 .

Tilgung aufgewendeten Summen vergleicht , ſo iſt nicht

nur keine Verminderung , ſondern , wenn man auch die

zur Tilgung der beſondern iriſchen und der öſtreichiſchen
und portugieſiſchen Schuld verwendeten Summen ein⸗

rechnet , die durch Verwandlung von Stocks in Leibren⸗

ten und durch die Landtaxe abgelöste Kapitalien aber

nicht in Anſchlag bringt , eigentlich eine effective Ver⸗

mehrung der Schuld von 22 Mill . Pfd . St . eingetreten .

Dieſe Verhältniſſe ſind bey Beurtheilung der , in den

Parlamentsverhandlungen vorkommenden Debatten über

die Reſultate der Schuldentilgung zu berückſichtigen . Je

nachdem man von Nomininalkapitalien , oder den wirklich

erhobenen und verwendeten Summen ausgeht , iſt das

Reſultat verſchieden .
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Uebertrag . 22,672,132 .
Hiervon ab

die 5 procent . Stocks ,

welche auf Großbritan⸗

nien uͤbertragen werden . 15,667,703 .
iieeeeeeeeeeeeeee

Ungetilgte beſondere iriſche

Schuld am5 . Jan . 1818 221ſ/004,429 .

3. Fremde Schuld .

Deutſche (oͤſtreichiſche )
Schuld 5,581,917 36,612 5,545,305 .

Portugieſiſche Schuld . 468,801 54 . 828 413,937 .

II . Finanzoperationen vom 5. Jaͤnner 1818 bis zum

5. Jaͤnner 1819 .

1. Es wurden in dieſem Jahre 3,000,o00 Pfund St .

durch Verwandlung von 3 Procent tragenden Stocks in neue

32 Procent tragende erhoben . Das Kapital der fundirten

Nationalſchuld erhielt durch dieſe Maßregel keinen Zuwachs ,

indem die Inhaber der 3 procentigen Stocks je fuͤr 100

Pfund derſelben , und gegen Nachzahlung von 11 Pfund , in

den neuen 35 Procent tragenden Stocks ein Kapital von

100 Pfd . erhielten . Die Unterzeichner erhielten bey der Fun⸗

dirung der Schatzkammerſcheine , wovon ſogleich die Rede

ſeyn wird , einen Vorzug .

Der Betrag der neuen 32 pro⸗

tentigen Stocks wor . . 2,272,00e Pfd . St .

wofuͤr gegeben wurden an

3 procent . conſolidirten 16,945/000 —

3 procent . reducirten 10,327/0⁰0⁰ —

Der Zuwachs an Zinſen der fun⸗

dirten Schuld war 136,360



2. Eine Summe von 27,262,000 Schatzkammerſcheinen
wurde zur Haͤlfte in den 3 procentigen conſolidirten , und
zur andern Haͤlfte in den 3 procentigen reducirten fundirt .
Fuͤr 100 Pfund Schatzkammerſcheine » ) erhielt man 64 in
den 3 proc . conſolidirten , und eine gleiche Summe in den
3 proc . reducirten , alſo im Ganzen 128 .

Der Betrag der 3 proc . conſolidirten war 17,447,680.
der 3 proc . reducirten 1½47,680 .

PEPEE·
Die fundirte Schuld ward alſo durch dieſe

Operation erhoͤht uvmm34,895,360 .
Die Zinſen der fundirten Schuld vermehr⸗

ten ſich dadurch uůõ . mmmm . 15,046,860 .

3. Durch den Tilgungsfonds wurden vom 5§. Jaͤn⸗

ner 1818 bis zum 5. Jaͤnner 1819 zuruͤckgekauft :
Siübddſee Annuitäten 8 251,300.

Annuitaͤten vom Jahr 1777777 . 19/000 .

3 procent . conſolidirte Stocks 7058,/053 .

3 procent . reducirte Stocks . . 7,922,726 .

3² procent .

Summe der zuruͤckgekauften brittiſchen Stocks 18,060,379 .

Zum Ankaufe dieſer Schuldſcheine wurden

14,274 . 670 Pfd . St . verwendet . Mit dem Be⸗

trage der nicht reclamirten Dividenden wurden

zuruͤckgekauft

3 Proc . conſolidirte 4,800 .

3 Proc . reducirte 26,800 .
ieeeeee 30,600 .

* ) Oder für eine gleiche Zahlung in Geld . Die Unterzeich⸗
ner der erſten Anleihe hatten den Vortheil , daß ſie für
die gleiche Summe , welche ſie in 3 : Proc , Stocks
übernommen hatten , auch hier vorzugsweiſe zugelaſſen
wurden .



die Kapitalien der neuerdings zugef

18/090/979 .

Hierzu kommen

allenen , ſeit

10 Jahren nicht reclamirten Dividenden 3,209 .

Durch die Landtaxe wurden abgelöſt . 112,859 .

In Leibrenten wurden verwandelt . 571,/70T.
————————

18,778/808 . ·
684006 .

Zuruͤckgekaufte 37 procent . iriſche Stocks

Summe 19/402,814 .

4 ) Beſtand

à ) der brittiſchen , und der von Großbri⸗
tannien urſprünglich garantirten iriſchen

Schuld am 5. Jaͤnner 1818 749/

b ) Beſondere iriſche , in Irland zahlbare
21/004/430 ,

869/604 .

Schuld des vereinigten Koͤnigreichs am

5. Jaͤnner 18188 . 779/874,124 .

Zuwachs durch Fundirung der Schatz⸗

kommerſcheine im Jahr 1818 34,895/360 .

Vermehrung der 5 procent iriſchen Stocks

vermoͤge geſetzlicher Verfuͤgung . 3 69253
ieeeeeeeeee e

Summ 805/773 • 177 :

Ab

die zuruͤckgekauften uͤbertragenen , nicht

reclamirten Stocks 19/462,814 .
ieeeee

786,310⁰, 363 ·
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Wegen Verwandlung 3 procent . conſo⸗

lidirter Stocks im Betrage von 870,778.
in 32 Proc . tragende iriſche 754,r0l .

gehen ab am Nominalkapitall . 1325,672 .

60 Sum me der fundirten Schuld des ver⸗

0 einigten Koͤnigreichs am 5. Januar

— 1819 . 0 0 * 786,184,689.
05 Beſtand der Schuld am 5. Januar

S

EEEE

Vermehrung der fundirten Schuld waͤh⸗

rend des Jahres 1819 15,310,565 .

d ) die unfundirte brittiſche Schuld betrug

1
am 5. Januar 18888 . 66,681,626 .

am 5. Januar 181 • 99 51ſ½992,005 .
EEEEEC˖····ů··

Verminderung der unfundirten Schuld

waͤhrend des Jahres 1818 . . 14,689,531 . 9 )

* ) Nach den Nominalkapitalien überſteigt der Betrag , um

welchen die fundirte Schuld erhöht wurde , den Betrag

116 der , bey der unfundirten Schuld eingetretenen Vermin⸗
0

derung um 421,034 Pfund . Sieht man auf die wirk⸗

lich erhobenen Anlehenskapitalien und auf die zur Tilgung

verwendeten Summen , ſo zeigt ſich ungefähr daſſelbe

RNeſultat . Es war alſo gar kein effectiver Tilgungsfonds
9 vorhanden , obwohl ſeine Wirkung gewöhnlich auf drey

Millionen geſchätzt ward .
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5. Die fundirte brittiſche und iriſche Schuld beſtand am

5. Januar 1819 aus folgenden Poſten :

a ) Brittiſche , und urſpruͤnglich von Groß ⸗
britannien garantirte , oder auf Eng⸗

land uͤbergetragene iriſche Schuld .

1. Bankſtocks Jj 56os

2. Südſee⸗Annuitaͤten und Stocks . . 12,656,284 .

3. Annuitaͤten von 175 . 816,600 .

4. 3 procent . Annuitaͤten von 17a6 1/000 , 0o00.
3 procent . conſolidirte . 363,652/174 .

3 procent . reducirte134,702,862 .

35 procent . Stocks 23448,173 .

4 procent . Stocks . 724,922/239 .

5 procent . Marineſtocks . 136438,089 .

5 procent . Loyalty 1oanx 1,0217/968 .

iiieeee e

763/345 /189.

Ab

die Kapitalien der nicht reclamirten Dividenden 225,245 .

ieeeeeeeeeeeeeeeeeee

763/119/944 .

b ) Iriſche , in Dublin zahlbare Schuld .

32 procent . Stocks 11 . 282,8oꝰ

4 procent . 626,446 .

5 protent . — 11,155,/400 .

ieeeeeeee l 23/064,744.
iieeeeeeeeeeeie

786,184,688.
6 ) Kaiſerliches Anlehen . 365,326/008 ,

d ) Portugieſiſches Anlehen 356/556.
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6. Betrag der von der oͤffentlichen Schuld herruͤhrenden
iaͤhrlichen Laſten am 5. Januar 1819 . * )

a ) Brittiſche und iriſche Schuld .

Zinſen Annuitäten auf
beſtimmte Jahre

und Leibrenten
Brittiſche und iriſche , in

Großbritannien zahlbare

1 Schuld 26,508/589 1,425,313 .1
Iriſche , in Irland zahlbare

tragen 2707 Pfund , der kaiſerlichen Schuld 3705 , der

portugieſiſchen 121 Pfd . St . , die unter obigenr Summe

nicht begriffen ſind .

Schuld „ 43,908.1¹=
ĩͤiiiiiieeee

0 Zinſen 27/486,320

Annuitaͤten auf beſtimmte
430 Zeit und Leibrenten . 1,469,222
055 Gegen Stocks conſtituirte
15 Leibrenten . . 329,437 3329,437 .ι äiäiiiiii

29,/284,979

Verwaltungskoſten “ ! “ ) 276,00f
iiieeeeee

66
Summe 29,560 , 980

.

0

* ) Die Schuld der oſtindiſchen Compagnie von 3,132,400
Pfund iſt nirgends innebegriffen . Der Tilgungsfonds
derſelben beträgt 148,646 Pfund , die Verwaltungs⸗
koſten 939 Pfund , und die Zinſen 93,974 Pfund
Sterling .

100 * ) Die Verwaltungskoſten der beſondern iriſchen Schuld be⸗



Zinſen Annuitäten auf

beſtimmte Jahre
und Leibrenten

Uebettrag 20,560,9080 1,798,659 .

b ) Kaiſerliche Schuldd . 259/782

Annuitaͤten * ) vom kaiſer⸗

lichen Anlehen . . 229,953 2209,958 .

c ) Portugieſiſche Schuld 10,695

20,961,411 6,028/612 .

Schaͤtzung des Tilgungsfonds für das Jahr 1819 am

5·* Januar deſſelben Jahres :

der brittiſchen , und in Großbritan⸗

nien zahlbaren iriſchen Schuld . 15/038,756 .

der iriſchen , in Irland zahlbaren 626,o41 .

der kaiſerlichen . 102,036 .

der portugieſiſchen 46,168 .

1II . Nach dieſer Darſtellung betrugen :

1. am 5. Januar 1819 die funditte Schuld

von Großbritannien und Irland , einſchließ⸗

lich des kaiſerlichen und portugieſiſchen An⸗

lehens , nach dem Nominalkapital , am

5. Januar 1818 , nach Abzug der ge⸗

tilgten Kapitalien 791,867,312 .
und auf ein 3 Procent tragendes Kapital

Lebittt .

2. die Zinſen von dieſem Kapital 27,656,798 .

92 1/893,266 ,

——— — —

) Liefen am 1. May 1819 ab .
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3. die Zinſen , Annuitaͤten und Leib⸗

renten , alſo die ganze Laſt des conſo⸗
lidirten Fonds mit Ausnahme der Ver⸗

waltungskoſten und des Tilgungsfonds 29,685,410.
Durch die Schatzkammerſcheine , deren

Zinſen und Tilgungsfonds in dem Budget
von 18 18 auf 1819 zu 2,860,000 Pfd .

angegeben waren , die aber im Laufe des

Jahres vermindert werden , erhoͤht ſich dieſe
Summe nahe auf 32 Mill . Pfd . St .

4. der Tilgungsfond . 135,813,00g .

5. die ganze Laſt des conſolidirten

Fonds von der Staatsſchuld mit Einfluß
der am 1. May 1819 endigenden Annui⸗

taͤten und der Verwaltungskoſten 45,774,414 .

6. die brittiſche unfundirte Schuld . 51,992,095 .

7. Das Nominalkapital der ſundirten und 888

unfundirten Schuld 8W8843/559,/407 .

Es hat ſich daher vom 1. Februar 1817 bis zum g. Ja⸗

nuar 1818 das Nominalkapital der fundirten Schuld um

4,234388 Pfund Sterling vermindert .

Wenn man aber ſaͤmmtliche Schuldkapitalien auf ein

3 Procent tragendes Kapital reducirt , ſo betraͤgt die Verminde⸗

rung nur 175,272 Pfund Sterling .

Dagegen hat ſich im gleichen Zeitraum die unfundirte brit⸗

tiſche Schuld um 1,945,007 vermehrt .

Der Betrag der Zinſen der fundirten Schuld iſt daher ſeit

1817 beynahe gleich geblieben , die Annuitaͤten aber haben ſich
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ungefaͤhr um den Betrag der Leibrenten vermehrt , wofuͤr Schuld⸗

kapitalien uͤbertragen wurden .

Wenn auch , was uns unbekannt geblieben iſt, die iriſche

unfundirte Schuld nach der Vereinigung beyder Schatzkammern

gaͤnzlich getilgt , oder unter der oben aufgefuͤhrten unfundirten

Sctuld begriffen ſeyn ſollte , ſo hat ſich im Ganzen die wirkliche

Geſammtſchuld Großbritanniens vom Jahre 1817 bis 1819

kaum vermindert , in ſo ferne man den Zuwachs der brittiſchen

unfundirten Schuld von 1,945,007 Pfund Sterling , und den

Umſtand in Anſchlag bringt , daß in den Jahren 1817 und

18 18 ein Theil der abgeloͤsten Kapitalien durch die Verwen⸗

dung der Landtaxe , und durch Verwandlung in Leibrenten ge⸗

tilgt wurde .

Effectiv hatte alſo Großbritannien gar keinen Tilgungs⸗

Fonds .

IV . Im Jahre 1819 wurde

1. ein Anlehen von zwoͤlf Millionen Pfund Sterling

gemacht . Es wurden vom Kanzler der Schatzkammer je fuͤr

100 Pfund des eroͤffneten Anlehens 80 Pfund in den 3 Pro⸗

cent conſolidirten Fonds , und eine , durch die Concurrenz der

Bankiers zu beſtimmende , Summe in den 3 Procent conſoli⸗

dirten angeboten . Das niedrigſte Gebot war 62 Pfd . 18 Schl .

2 D. , und die 3 procentigen Stocks kamen daher nicht ganz

auf 70 , ohne die Vortheile zu rechnen , welche die Darleiher

in dem , der Zahlung vorangegangenen , Zinſengenuß hatten .

2. Von dem Amortiſativnsfonds wurden , wie ſchon be⸗

ruͤhrt ward , zwoͤlf Millionen Pfund Sterling fuͤr den laufen⸗

den Dienſt beſtimmt .

V. Wollte man nun den wahren Werth der brittiſchen,

vetzinslichen Schuld berechnen , ſo muͤßte man die 3 Procent



— 81 —

tragenden Stocks nach dem Curſe in Anſchlag bringen, wornach ſie

wahrſcheinlicher Weiſe im Durchſchnitt eingelöͤst werden . Denn
vor langer Zeit iſt wohl nicht zu erwarten , daß ſie auf Pari

kommen und wahrſcheinlich ſucht man , ehe dies geſchieht , durch
Uebereinkunft mit den Glaͤubigern , auf dem ſchon im Jahre 1818
eingeſchlagenen Wege oder auf andere Weiſe nach und nach 3
Procent tragende Stocks gegen andere von einem hoͤhern Zins⸗

fuße einzutauſchen . Auf der andern Seite iſt , bey dem Fallen
des Zinsfuſſes , zu erwaͤrten , daß man mit den Inhabern von

5 Procent tragenden Stocks uͤber eine Reduction des Zinsfußes
uͤberein kommen wird .

Wenn nemlich der Zinsfuß bedeutend ſinkt , ſo ſteigen die

4 und 5 Procent tragenden Stocks uͤber ihren Nominalwerth ,
und da der Regierung die Einloͤſung zuſteht , ſo ſind dann ,
wenn ſich erwarten laͤßt , daß die Regierung die erforderlichen
bedeutenden Summen zur Zuruͤckzahlung erhalten wird , die

Glaͤubiger geneigt , gegen einen verhaͤltniß maͤßigenNachlaß an

den Zinſen ein hoͤheres Nominalkapital anzunehmen .

Die 3 Procent tragenden Stocks haben ſeit 17 20 bis

1819 um 60 Proc . ihres Nominalkapitals , die 4 Procentigen
Stocks um 475 und die 5 procentigen Stocks um 523 ge⸗

ſchwankt .

Die 3 Proc . tragenden ſtanden nemlich :

im Jahre 1739 am hoͤchſten auf 107 .

im Jahre 1745 auf 75 .

nach dem Frieden von Achen im Jahre 1748 auf 100 .

Im Jahre 17a2 auf 106 .

Im ſiebenjaͤhrigen Kriege fielen ſie ; ſtanden im J . 1755

auf 903

Anhang 1 6
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und ſanken bis zum J . 17 63 auf 63.

Nach dem Frieden ſchwankten ſie zwiſchen 80 und 90 .

Waͤhrend des amerikaniſchen Krieges fielen ſie wieder und

ſtanden in den Jahren 1779 und 1780 auf 60 .

1782 — 54 .

Nach dem Frieden ſtiegen ſie wieder und ſtanden

im Maͤrz 1792 auf 96 .

der niedrigſte Preis in dem letzten Kriege war

im Januar 1797 47 .

Oen hoͤchſten Preis erreichten die 4 Procent tragenden im

Auguſt 1791 mit 1075 .

und zu gleicher Zeit die 5 Proc . tragenden mit 1223 .

Oer niedrigſte Preis der 4 Proc . tragenden war im Ja⸗

nuar 1798 593 .

der 5 Proc . tragenden zu gleicher Zeit 603 .

Der niedrige Stand des Zinsfußes in den 1740r Jah⸗

ren hat Gelegenheit zu einer Herabſetzung der Zinſen auf dem
oben angezeigten Wege gegeben . Im Jahre 1749 und in

den naͤchſtfolgenden Jahren ward nemlich die 4 Procent tra⸗

gende Schuld groͤßtentheils in eine 3 Procent tragende verwan⸗

delt , woher die ſogenannten 3 Procent reducirten Fonds ent⸗

ſtanden ſind .

Aehnliche Masregeln ſcheint man durch die Creation der

neuen 33 Procent tragenden Stocks vorzubereiten die Abſicht

gehabt zu haben .

Von dieſem Maßſtabe ausgehend koͤnnte man das Ka⸗

pital einer Rente von 3 Pfund auf 8825 annehmen .

Wenn man das Schuldkapital nur nach einem Durch⸗

ſchnitt von 80 Pfund fuͤr die Rente von 3 Pfund berechnet ,

ſo erhaͤlt man :
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1) fuͤr die fnndirte Schuld 737,614,612 Pf . St .

2) Siezu die unfundirte Schuld

nach dem Nominalkapital 51,00fο9
iieeeeee .

Summe des Schuldkapitals 789,506,67 1 Pf . St .

3) Anſchlag der zeitlichen Annuitaͤ⸗

ten mit dem 12fachen Betra⸗

g6ͤ·C··ͤ
ĖEER iiee

Totalſumme 813,850,015 Pf . St .

9.

Fremdes Eigenthum in brittiſchen Fonds ,

Als die Anſpruͤche auf Befreyung von der Eigenthums⸗
taxe im Jahr 1806 geltend gemacht wurden , ward der Be⸗

trag des Lnden Eigenthums in brittiſchen Fonds bekannt .

Daſſelbe betrug 18,598,666 Pf . auſſer 17,147 jaͤhr⸗
licher Annuitaͤten von beſtimmter Dauer . Die Bank⸗Stocks

ſind darunter nicht begriffen . Der ganze Betrag des fremden

in oͤffentlichen Fonds angelegten Eigenthums mochte damals

auf 22 Mill . Pfund d. i. 2 ; der beſtandenen Schuld geſchaͤtzt

werden , ohne bedeutende Summen zu rechnen , welche Auslaͤn⸗

dern angeboͤrten , welche die Freyheit nicht anſprachen .

Im Jahr 1762 wurde daſſelbe auf 18 Mill . Pf . St .

d. i. 5 der damaligen Schuld geſchaͤtzt.

Im Jahr 1809 betrug nach Colquhoun das Kapital der

Fremden 17,721,029 Pf . St . In einem ſpaͤter erſchienenen ano⸗

nymen aber wahrſcheinlich authentiſchen Status iſt es nur zu

16,599,421 Pf . St . angegeben , ohne 6, „363 Pf. zeitliche
Annuitaͤten .

6 *
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In dem Zeitraum vom Maͤtz 18 16 bis zum Auguſt

1818 ſind nach neuern Nachtichten uͤber 5 Mill . Pf . frem⸗

den Eigenthums aus den brittiſchen Fonds herausgezogen wor⸗

den . Seither ſind neuerdings ſtarke Summen auf den Con⸗

tinent zuruͤckgefloſſen,
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